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So erreichen Sie uns: 

Persönlich: 
Unsere Büros befinden sich südlich vom 

Be�enhaus 2 in den Bürocontainern. 

Das Sekretariat erreichen Sie über den Ein-

gang D. 

 

Telefonisch: 
Unter  39-66747 

oder  39-12725 

Fax:   39-12620 

Teleli�: 142 

 

Per Email:  

personalrat@med.uni-goe,ngen.de 

 

Im Internet: 
www.personalrat.med.uni-goe,ngen.de 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Besuch des 

Personalrats ist Arbeitszeit. 

 

Bürozeiten des Personalrats: 

Montag 8 - 13 Uhr, Dienstag 13 - 15 Uhr,  

Mi�woch8 - 15 Uhr, 

Donnerstag, 8 - 15 Uhr,  

Freitag, 8 - 12 Uhr und nach Vereinbarung. 

Für die Kolleginnen und Kollegen, deren Ar-

beitsplätze weit en:ernt vom Personalratsbü-

ro liegen, gibt es zusätzlich dezentrale Sprech-

zeiten: 

Im ZOP, in der Mikrobiologie und im Versor-

gungsgebäude stehen wir jeweils einmal im 

Monat für Fragen, Probleme oder Gespräche 

zur Verfügung.  

 

Hier noch einmal die Orte und Termine aller dezentra-
len Sprechstunden: 

ZOP:  
Jeden 1. Mi�woch im Monat 

14:30 - 16:00 Uhr, Raum01.B1 315.3 (Pieper:919-2711) 

 

Mikrobiologie, Kreuzbergring 57: 
Jeden 1. Donnerstag im Monat   

14 - 16 Uhr, Raum Büro D. Hunt 

 

 

 

Dezentrale Sprechzeiten des Personalrats 

Personalrat

X.  .  .  .  .  .  .  .  .  ..

Herausgeber: Personalrat der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen. 

Tel: 0551 / 39-6747, Fax.: 0551 / 39-12620, E-Mail: personalrat@med.uni-goettingen.de 
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Erdmuthe 

Bach-Reinert 

Vorsitzende 9494   Personalrat e.bach-reinert@med.uni-

goe,ngen.de 

Erika Westphal 1.stellvertretende 

Vorsitzende 

4306   Personalrat e.west@med.uni-goe,ngen.de 

Hans-MarGn 

Gurland 

2.stellvertretender 

Vorsitzender  

66847   Personalrat h.m.gurland@med.uni-

goe,ngen.de 

David A. Hunt 3.stellvertretender 

Vorsitzender 

5509 

4306 

919-

1508 

Med. Mikrobiologie, 

Personalrat 

dahunt@med.uni-goe,ngen.de 

Petra Demir 4. stellvertretende 

Vorsitzende 

    Personalrat petra.demir@med.uni-

goe,ngen.de 

Frank Abraham       ZentralsterilisaGon   

MarGna Blume       Physiotherapie   

Bri�a Dohmann   14971 919- 

2912 

Technisches Gebäudema-

nagement 

bri�a.dohmann@med.uni-

goe,ngen.de 

Julia Eichkorn   66892   StaGon 4023; Personalrat julia.eichkorn@med.uni-

goe,ngen.de 

Bernd Hennig   14251 919-

3115 

G3-34 

Betriebstechnik 

bernd.hennig@med.uni-

goe,ngen.de 

Marika Küchler   22031   Personalrat marika.kuechler@med.uni-

goe,ngen.de 

Doris Lange   4326  919-

2711 

Personalrat d.lange@med.uni-goe,ngen.de 

Klaus-Dieter 

Lechte 

  4076   Stabsstelle Sicherheit u. 

Umweltschutz 

klaus-dieter.lechte@zvw.uni-

goe,ngen.de 

Jasmin Laudahn    14971  919- 

5003 

Technisches Gebäudema-

nagement 

Jasmin.laudahn@med.uni-

goe,ngen.de 

Heydrun Meyer   9823   G3-12 

Kfm.-Rechnungswesen 

hei.meyer@med.uni-

goe,ngen.de 

Janina Ringe       UMG-Labor   

Sabine Rudolph   13832 919-

2710 

G3-33 Infrastrukt. Gebäu-

demanagement 

s.rudolph@med.uni-

goe,ngen.de 

Petra Schlo�er-

hose 

      Zellbiochemie   

ChrisGane 

Schulz 

  66393   Personalrat chr.schulz@med.uni-

goe,ngen.de 

Daniel Schwalm    33872    Debitorenbuchhaltung daniel.schwalm@med.uni-

goe,ngen.de 

Carmen Selk       Psychiatrie-Archiv   

Olaf Uhde   12540   Personalrat Olaf.uhde@med.uni-

goe,ngen.de 

Gerhard Zander   65215   Personalrat gzander@med.uni-goe,ngen.de 
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Vorwort 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

seit gut zehn Monaten im Amt, legen wir als neu gewählter Personalrat nun zu 

unserer ersten Personalversammlung auch unseren ersten TäGgkeitsbericht 

vor. 

 

Das vergangene Jahr war zunächst geprägt durch die Neu-Aufstellung des Per-

sonalrats: Arbeitsgruppen und Ausschüsse waren neu zu bilden, eine Arbeits-

planung zu erstellen, die For:ührung begonnener Projekte sicherzustellen, wie 

z.B. die Erarbeitung der Rahmen-DV Arbeitszeit, Fragen zum Neubau oder die 

Mitarbeit in diversen Auschüssen, Arbeitsgruppen und Projekten. Und all das neben den alltäglichen 

RouGne-Aufgaben sowie diversen größeren und kleineren Projekten, die dem Personalrat tagtäglich 

ins Büro „fla�ern“ und die natürlich auch zu bewälGgen sind.  

 

Besonders beschäFigt hat den Personalrat im vergangenen Jahr außerdem die Gestellung von fast 400 

langjährig bei der UMG beschäFigten MitarbeiterInnen aus dem HauswirtschaFlichen Dienst und der 

Wäscherei an die UMG Klinikservice GmbH, eine 100 % Tochter der UMG. Mit Sorge sieht der Perso-

nalrat das Wachsen der drei TochtergesellschaFen. Immerhin sind dort mi�lerweile fast 1000 Be-

schäFigte direkt angestellt und ca. 500 von der UMG in die Tochterunternehmen gestellt. Insgesamt 

sind das fast 1.500 BeschäFigte und damit fast ein FünFel der an der UMG TäGgen. D.h. Der Standard 

für die SGFungs-Hochschule des Landes, ihre BeschäFigten nach dem Tarifvertrag der Länder TV-L– 

bzw. die Ärzte nach dem TV-Ä – zu beschäFigen, wird immer mehr ausgehöhlt. Das bedeutet nicht nur 

deutliche Unterschiede in der Vergütung, sondern auch bei weiteren Leistungen des öffentlichen 

Dienstes, wie z.B. die VBL, die für die BeschäFigten der Töchter nicht gelten.  

 

Die UMG muss sich die Frage gefallen lassen, ob sie guten Gewissens diese gravierende Benachteili-

gung der Kolleginnen und Kollegen in ihren TochtergesellschaFen vertreten kann oder ob nicht Korrek-

turen überfällig sind.  

 

Der Personalrat stellt nämlich nach wie vor die Anforderung an die UMG, dass sie als größter Arbeitge-

ber Südniedersachsens VorbildfunkGon als „Guter Arbeitgeber“ für alle BeschäFigten übernimmt. Au-

ßerdem können gute Arbeitsbedingungen, unbefristete Verträge, eine gute Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie und Maßnahmen des Gesundheitsmanagements und zur PrävenGon die UMG als Arbeitge-

ber im We�bewerb um FachkräFe a�rakGver machen.  

Aus diesem Grund beteiligt sich der Personalrat auch an den unterschiedlichen Projekten, die sich aus 

dem Strategiepapier UMG 2020, aus dem Audit Beruf und Familie sowie dem Betrieblichen Gesund-

heitsmanagement ergeben.  

 

Wie üblich finden Sie in diesem HeF Berichte aus der Arbeit des Personalrats im vergangenen Jahr. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine interessante Lektüre.  

Über Fragen, Anregungen und KriGk würden wir uns freuen. 

 

Ihre Erdmuthe Bach-Reinert 

 

Erdmuthe Bach-Reinert 
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Alles neu macht der Mai … Neuwahl des Personalrates 

Im April wurde der Personalrat neu gewählt. Was 

bedeutet das? 

• Das Personalratsgremium besteht jetzt aus 23  

Mitgliedern (vorher 21). 

• Es gibt neue Mitglieder im Gremium, d.h. 

neue Köpfe mit neuen Ideen, aber auch viel 

Schulungsbedarf für die noch unerfahrenen 

neuen Personalräte. 

• Vorsitz und StellvertreterInnen mussten neu 

gewählt werden. Da es sich zum größeren Teil 

um die gleichen Personen wie vorher handelt, 

ist die Umstellung nicht so groß. 

• Es musste über Freistellungen beraten und 

beschlossen werden. 

• Der Personalrat verfügt jetzt über zehn Frei-

stellungen (bisher acht). Neu freigestellt wur-

den Doris Lange (ZOP) und Gerhard Zander 

(Psychiatrie). 

• Der Personalrat führte eine Klausur durch, um 

die Arbeit für die neue Amtsperiode (vier Jah-

re) zu strukturieren und zu planen. 

• Alle Ausschüsse, Arbeitsgruppen – sei es per-

sonalratsintern oder gemeinsam mit der 

Dienststelle – müssen neu besetzt werden 

• Viele vom „alten“ Personalrat begonnene 

Themen müssen fortgeführt werden. Die neu-

en Mitglieder und Ersatzmitglieder müssen in 

die vielfälGgen alten und neuen Themen ein-

geführt werden. 

 
Das bedeutet aber auch: 

Die Büroräume reichten nicht mehr aus.  

Bis neue Räume gefunden wurden, vergingen vie-

le Monate in drangvoller Enge. Seit Ende Januar 

(also neun Monate nach KonsGtuierung des neu-

en Personalrates und sieben Monate nach Kom-

ple,erung des Freigestellten-Teams) verfügt der 

Personalrat jetzt über drei neue Büros, wenn auch 

leider im Nachbar-Container … 
 
Erste Wechsel im Personalrat durch organisatori-
sche Änderungen der Dienststelle 

Durch die Gestellung der BeschäFigten des HWD 

an die KSG GmbH haben ein Personalratsmitglied 

(Anke Meurer) sowie sieben Ersatzmitglieder die 

Wählbarkeit für den Personalrat verloren. Damit 

erlischt auch mit soforGger Wirkung die Mitglied-

schaF im Personalrat. Auch eine gerichtliche 

Überprüfung ergab leider kein anderes Ergebnis. 

 

Wir bedauern dies sehr und halten diese gesetzli-

che Regelung für undemokraGsch. 

 

Wir bedanken uns bei allen ausgeschiedenen Per-

sonalrats- und Ersatzmitgliedern für ihre tatkräFi-

ge und engagierte Mitarbeit bzw. die BereitschaF, 

als Ersatzmítglied einzuspringen. Ein besonderer 

Dank an Anke Meurer und Tanja Fries, die als or-

dentliches Mitglied bzw. als erstes Ersatzmitglied 

regelmäßig an den Personalratssitzungen teilge-

nommen haben! 

Als neues Personalratsmitglied begrüßen wir nun 

Frau Bri�a Dohmann aus der Betriebstechnik. 

Eine aktualisierte Liste der PR-Mitglieder finden 

sie auf Seite 4. 

Foto privat Der PR im Februar 2017 
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Baumaßnahmen - was geht das den PR an? 

Der Personalrat ist bei der Planung von Neu-, Um- 

und Erweiterungsbauten sowie Anmietung von 

Diensträumen im Rahmen der Benehmensherstel-

lung (§ 75 NPersVG) zu beteiligen. Das bedeutet, 

dass nach rechtzeiGger und umfassender Informa-

Gon der Personalrat eine Stellungnahme abgeben 

und die Dienststelle sich mit dem Ziel ‚das Beneh-

men herzustellen‘ mit den angeführten Argumen-

ten auseinandersetzen soll. Ferner besGmmt der 

Personalrat nach § 67 bei der Gestaltung der Ar-

beitsplätze mit. Der Minimalanspruch auf Grund-

lage des NPersVG ist aber 

die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit in Verbindung mit 

dem InformaGonsrecht, um 

feststellen zu können, wo 

überhaupt Beteiligungsrech-

te bestehen. Leider findet 

die Beteiligung des Personal-

rats oF erst sta�, nachdem 

die Planungsphase bereits 

abgeschlossen ist. Rechtzei-

Gg bedeutet aber zu einem 

Zeitpunkt, an dem noch mit-

gestaltet werden könnte. Daran arbeiten wir und 

es gibt spürbare Fortschri�e.  

Der Personalrat legt bei Baumaßnahmen insbe-

sondere Wert auf Pausenräume, Sanitäreinrich-

tungen und Umkleiden (Anzahl, Aussta�ung, Grö-

ße und Erreichbarkeit). An der UMG sind auch 

immer Parkmöglichkeiten und Fahrradständer ein 

Thema. 

Nahezu jede Baumaßnahme hat aber auch Aus-

wirkungen auf Arbeitsabläufe und LogisGk. Hier 

sind die teilweise langen Wege zum eigentlichen 

Arbeitsplatz ein gutes Beispiel. Auch Arbeitssi-

cherheit, Brandschutz und Sicherheit im Allgemei-

nen spielen eine Rolle. 

Neu- und Umbauten könnten auch organisatori-

sche Änderungen zum Anlass oder zur Folge ha-

ben. Sind Arbeitsplätze direkt oder indirekt be-

troffen? 

Diese Aufzählung ist sicher nicht abschließend 

und manche Fragen ergeben sich erst beim Blick 

auf die Pläne, oF aber auch erst bei der abschlie-

ßenden BesichGgung. 

 

 

 

Zeit für die Spezialisten 
Natürlich lassen wir uns schulen, haben die wich-

Ggsten Regelungen der Arbeitsstä�enverordnung 

und des Arbeitsschutzes im Kopf und gewinnen 

im Laufe der Zeit auch an Erfahrung. Trotzdem 

sind Personalräte meist weder Architekten, noch 

Techniker oder andere Spezialisten für das Bau-

wesen. Deshalb ist ein wesentlicher Bestandteil 

unserer Stellungnahme immer: „Holt euch recht-

zeiGg die Spezialisten und unbedingt auch die 
späteren Nutzer an Bord und setzt sie an einen 

Tisch!“ 

Wenn nämlich die eigentli-

che Baumaßnahme abge-

schlossen ist, werden dort 

Kolleginnen und Kollegen 

arbeiten. Immerhin kennen 

sie selbst ihre Arbeit am 

besten und meist sogar bes-

ser als ihr Chef. Unsere ei-

genen Handwerker und 

Baufachleute wiederum 

kennen auch unsere alten 

Gebäude und wissen, wo später Probleme entste-

hen könnten. Ach ja… wird gern vergessen: Die 

Reinigung - sie geschieht nicht durch die Heinzel-

männchen. Unsere ReinigungskräFe brauchen 

auch Platz für ihr Handwerkszeug und sie wissen 

sehr gut, welche Oberflächen schlecht zu reinigen 

sind. Spätestens da kommt auch die Kranken-

haushygiene ins Spiel. Übrigens keine innovaGve 

Idee des Personalrats, sondern eindeuGg gesetz-

lich vorgeschrieben. Die Stabsstellen Arbeitssi-

cherheit und Umweltschutz und Betriebsärztli-

cher Dienst sind natürlich ebenso rechtzeiGg ein-

zubeziehen. Das minimiert die Probleme mit dem 

Gewerbeaufsichtsamt. 

Nicht immer und in jeder Phase müssen alle Be-

teiligten - und auch nicht der Personalrat - an den 

Baubesprechungen teilnehmen, aber zumindest 

sollte man daran denken, alle z. B. mit Protokollen 

auf dem aktuellen Stand zu halten, sodass sie sich 

bei Bedarf melden können. Das funkGoniert ei-

gentlich auch immer besser. 

 

 

 

Fortsetzung auf Seite 8 
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Der große Neubau 
Ja, er wird wohl tatsächlich kommen! Weil er 

kommen muss! 

Nachdem der Star�ermin mehrfach verschoben 

wurde, wäre es vermessen, hier ein Datum zu 

nennen, aber angesichts des bedenklichen Zu-

stands des Gebäudebestandes und der immensen 

Instandhaltungskosten wird es höchste Zeit. Neue 

gesetzliche Auflagen bei Brandschutz, Sicherheit 

und Hygiene sind kaum noch zu realisieren. 

GleichzeiGg wächst der Bedarf an Räumen stän-

dig. Die bei ersten Planungen erwartete Reduzie-

rung der Be�en und Behandlungsfälle ist nicht 

eingetreten, sondern tatsächlich eine erhebliche 

Leistungssteigerung. 

Wie man auch aus der hiesigen Presse erfahren 

konnte, erlebt der Neubau, nun als Be�enhaus im 

Bauabschni� 1a des Generalentwicklungsplans, 

immer noch Wandlungen und Anpassungen. Wer 

erinnert sich noch an den OP ‚auf Stelzen‘ über 

dem Ententeich? Auch das Finanzierungskonzept 

stand bislang noch nicht endgülGg fest, aber die-

ser Ball liegt im Feld der Landesregierung. Die 

UMG hat ihre Vorarbeit soweit möglich gemacht. 

Auch das oben erwähnte Benehmen mit dem Per-

sonalrat ist hergestellt. Wir waren also im Vorfeld 

über die jeweiligen Planungsstände informiert 

und haben eine Stellungnahme zu den vorgeleg-

ten Plänen abgegeben. Nun kann es hoffentlich 

bald losgehen… 

 

Die neuen Forschungsgebäude 
Nach der FerGgstellung des Deutschen Zentrums 

für NeurodegeneraGve Erkrankungen (DZNE) und 

BIN in der von-Siebold-Straße steht nun auch das 

Deutsche Zentrum für Herz- Kreislaufforschung 

(DZHK) neben dem Vorstandsgebäude und wartet 

darauf, bezogen zu werden. 

Bauvorhaben in der Psychiatrie 
Neben verschiedenen ‚Restarbeiten‘, die noch im 

Rahmen der umfassenden Renovierung im Altbe-

stand geplant waren, soll die Psychiatrie im Rah-

men des Sanierungsprogrammes Hochschulmedi-

zin Niedersachsen (SHN) zwei Neubauten bzw. 

neue Gebäudeteile bekommen: Nämlich die neue 

Tagesklinik, deren voraussichtlicher Baubeginn 

schon am 18.04.2017 ist und das neue Therapie-

haus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das sich 

in der ‚heißen‘ Beantragungsphase befindet. 

Dieser Neubau wird dringend benöGgt, da es seit 

längerem eine große Einschränkung für PaGenten 

und BeschäFigte gibt. Die Erweiterung von 18 auf 

48 Behandlungsplätze macht  eine entsprechende 

räumliche Ausgestaltung für Klinikschule und 

FunkGonstherapien unumgänglich. Als Standort 

ist ein 

Grundstück 

in der von-

Siebold-

Straße be-

sonders ge-

eignet durch 

die direkte 

Verbindung 

zum Zentral-

gebäude der 

psychiatri-

schen Klinik und zum PaGentengarten. Weitere 

Gründe für den Standort sind die Nähe zur Tages-

klinik und keine anfallenden Grundstückskosten.  

Der Terminplan sieht den Baubeginn ca. 07/2017 

vor und die Übergabe des Gebäudes 10/2018. Der 

Rückbau des Spielhauses auf dem Grundstück ist 

im Anschluss an die FerGgstellung des Thera-

piehauses geplant. 

 

Blockheizkra�werk 
Da das universitätseigene HeizkraFwerk völlig 

veraltet ist, soll demnächst nördlich zwischen Feu-

erwache und Zimmermannstraße ein kleines, aber 

modernes, BlockheizkraFwerk entstehen (Beginn 

der Erdarbeiten noch März 2017). Auch diese In-

vesGGon in Höhe von 4,7 Mio. ist Teil des Sanie-

rungsprogrammes Hochschulmedizin Niedersach-

sen (SHN). 

Ein erdgasbetriebener Verbrennungsmotor wird 

zur Stromerzeugung einen Elektrogenerator an-

treiben und die dabei anfallende Wärme wird effi-

zient für Heizwärme im VER Gebäude genutzt. Ab 

Herbst 2018 soll am Standort Zimmermannstraße 

Strom und Wärme ausschließlich für die UMG 

(Fortsetzung von Seite 7) 

(Fortsetzung auf Seite 9) 

Foto privat 

Das DZHK 
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produziert werden. Die Entscheidung für diesen 

Standort ergab sich aus der Nähe zum VER Gebäu-

de, da dort ein Großteil der Wärme benöGgt wird. 

Ein Energieüberschuss wird ins allgemeine Netz 

gespeist. Der Standort wurde mit den Stadtwer-

ken und dem Gewerbeaufsichtsamt abgesGmmt. 

Die Baustellenerschließung findet ausschließlich 

über den Parkplatz an der Feuerwache sta�. Ar-

beitsplätze entstehen nicht, da die Technik schon 

im alten HeizkraFwerk wie auch im neuen Block-

heizkraFwerk von der EON betreut wird. 

 

Erweiterungsbau Neonatologie / Pädiatrische 
Intensivsta9on  

Es gab im letzten Jahr verschiedene Planungen für 

die Neonatologie/Kinder-IntensivstaGon. Unter 

anderem war auch ein Erweiterungsbau Neonato-

logie / Pädiatrische ITS in Modulbauweise ange-

dacht, dessen Finanzierung ursprünglich ebenfalls 

über das Sanierungsprogramm Hochschulmedizin 

Niedersachsen erfolgen sollte. Es werden aber 

noch verschiedene OpGonen diskuGert. 

 

Bau - Projekte 2017 
Renovierung, Sanierung, Umbau, No:allmaßnah-

men. Die Liste der beantragten Baumaßnahmen 

ist lang und muss jedes Jahr aufs Neue vom Vor-

stand priorisiert und freigegeben werden, da sich 

hinter allen Posten, die von Art und Umfang sehr 

unterschiedlich sein können, eine oFmals erhebli-

che InvesGGon verbirgt. Manches wird daher über 

Jahre nur in Teilen freigegeben, manches muss 

zwischenzeitlich höher priorisiert werden, wofür 

anderes wiederum zurückgestellt wird. So kann 

der Rat nur lauten: Beantragen Sie die aus Ihrer 

Sicht notwendigen Maßnahmen sehr frühzeiGg! 

Die sogenannte BU-Liste, die der Vorstand freige-

geben hat, besteht aus drei Teilen: 

• Teil A mit den übertragenen Projekten, die 

noch ausgeführt bzw. abgeschlossen wer-

den, 

• Teil B mit den vorab genehmigten Projekten 

und festen Kosten, 

• Teil C mit den neuen Projekten, die gesetzt 

bzw. dringend erforderlich sind und ‚Töpfen‘ 

für Sammelposten und 

‚Feuerwehrmaßnahmen‘, aber auch für die 

BeseiGgung der Mängel, die auf den Sicher-

heits- oder Hygienebegehungen festgestellt 

werden. 

Die KoPf-Gruppe 
Last but not least hat der Personalrat lange darauf 

gedrungen, die sogenannte Koordinierungsgruppe 

Pflegegebäude (KoPf) wieder ins Leben zu rufen, 

die seinerzeit anlässlich des Umzugs der Hautkli-

nik gegründet wurde. Die IntegraGon mehrerer 

StaGonen erforderte einen hohen AbsGmmungs-

bedarf. Es erschien damals sinnvoll, alle Beteilig-

ten an einen Tisch zu holen. Mitglieder von KoPf 

sind neben dem Baumanagement, das infrastruk-

turelle Baumanagement, die Krankenhaushygie-

ne, der HauswirtschaFliche Dienst, die Pflege und 

der Personalrat, der zwar keine tragende Rolle 

hat, aber - wie eingangs erwähnt- genau diese Art 

von Treffen fördert und unterstützt. 

Zwischenzeitlich war die KoPf-Gruppe eingestellt, 

da der Bedarf nicht mehr gesehen wurde. Zwar 

findet kein Großprojekt mehr sta�,  wie der Um-

zug der Hautklinik, dennoch sind Rochaden von 

StaGonen aus verschiedensten Gründen immer 

wieder nöGg. Die Gelegenheit, einmal monatlich 

die verschiedenen Maßnahmen durchzugehen 

und alle Beteiligten auf den aktuellen Stand zu 

bringen, wird insgesamt begrüßt. Aus Sicht des 

Personalrats wären ähnliche RouGne-Termine 

nicht nur für die Be�enhäuser sondern auch für 

andere Bereiche der UMG sinnvoll. 

 

Der große Wunsch zum Schluss 
Immer wieder steht der Personalrat vor der Frage, 

ob er einer Verkleinerung eines Pausenraumes 

oder einer Umkleide guten Gewissens zusGmmen 

kann. Andererseits steht dahinter oF die Einrich-

tung zusätzlicher Büros oder die dringende Instal-

laGon eines Datenschrankes oder irgendetwas 

Anderes, das man auch nicht blockieren möchte. 

OF bi�en die BeschäFigten sogar selbst darum, 

so einer Maßnahme zuzusGmmen, oF werden wir 

dafür danach von Anderen kriGsiert. 

Unser Wunsch als Personalrat wäre, dass alle Bau-

maßnahmen am Ende für unsere Kolleginnen und 

Kollegen eine Verbesserung ihrer Arbeitsplätze 

zur Folge hä�en. Das wäre großarGg. Leider ist es 

aber (noch) nicht so. 
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Personelle Maßnahmen 

Den Personalrat  erreichten 2016 insgesamt über 
3300 Anträge für personelle Maßnahmen.  Neben 

Einstellungen und Verlängerungen sind das die 

sogenannten höherwerGgen TäGgkeiten, für die es 

befristet oder dauerhaF mehr Geld gibt. Auch die 

erhebliche Erhöhung der vertraglichen Arbeitszeit 

wird dem Personalrat vorgelegt. Seit dem Januar 

2016 bekommt der Personalrat aufgrund einer 

Gesetzesänderung auch die Personalmaßnahmen 

zur MitbesGmmung vorgelegt, die wissenschaFli-

che MitarbeiterInnen und wissenschaFliche Hilfs-

kräFe betreffen, was die Anzahl noch um ein gu-

tes Dri�el erhöht hat. All diese Maßnahmen wur-

den in einer der wöchentlichen Personalratssit-

zungen behandelt. Das bedeutete im Schni� 60 

Maßnahmen pro Sitzung! 

Um das bewälGgen zu können, gibt es einen inter-

nen Personalia-Ausschuss, der die Maßnahmen 

für die Sitzung vorbereitet, aber selbst für die Per-

sonalia-Sitzungen müssen die Maßnahmen vorher 

von einigen freigestellten Personalratsmitgliedern 

gesichtet und auf Vollständigkeit geprüF werden.  

Trotz der großen Menge von Maßnahmen, die 

beim Personalrat eingehen, versuchen wir 

natürlich, unsere MitbesGmmung ernsthaF 

wahrzunehmen. Glücklicherweise gibt es in 

jeder Woche nur eine Handvoll Maßnahmen, 

die wir intensiver mit der Personalabteilung  

besprechen müssen. Meist können die offe-

nen Fragen im Vorfeld so geklärt werden dass 

eine ZusGmmung durch den Personalrat mög-

lich ist.  

Nehmen wir z. B. einmal eine Einstellung: 
Wenn der Antrag auf eine Einstellung beim 

Personalrat eingeht, ist natürlich vorher schon 

einiges passiert. Normalerweise hat es eine 

Ausschreibung gegeben… und wenn nicht, so 

ist der Verzicht auf Ausschreibung dem Personal-

rat gegenüber gut zu begründen! 

Danach folgt ein Auswahlverfahren mit Bewer-
bungsgesprächen etc. Spätestens in dieser Phase 

ist der Personalrat zu beteiligen. Er kann Einsicht 

in die Bewerbungsunterlagen fordern oder an den 

Gesprächen teilnehmen. Damit gewinnt er einen 

Einblick in die Details der Einstellung und kann be-

urteilen, ob das Bewerbungsverfahren ordnungs-

gemäß ablief. In kleinen Unternehmen ist die Teil-

nahme an Bewerbungsgesprächen daher ein we-

sentlicher Teil der Betriebs- bzw. Personalratsar-

beit. Leider können wir das in der UMG nicht ge-

währleisten. Unsere Ressourcen reichen meist nur 

für SGchproben. Daher legen wir großen Wert auf 

eine kurze aber aussagekräFige Auswahlbegrün-
dung, die es uns ermöglicht, sozusagen “nach Ak-

tenlage“ zu urteilen. 

Die UMG bildet natürlich auch aus. Bei Auszubil-

denden und Minderjährigen ist neben dem Perso-

nalrat auch die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung einzubeziehen, die wie auch die Schwer-
behindertenvertretung oder die Gleichstellungs-
beau�ragte häufig an Bewerbungsgesprächen 

und Auswahlverfahren teilnimmt. Diese beiden 

InsGtuionen haben (hoffentlich) der Einstellung 

schon zugesGmmt, bevor der Antrag beim Perso-

nalrat eingeht, denn erst dann ist er aus unserer 

Sicht vollständig. 

Auf dem Antrag steht neben den persönlichen Da-

ten natürlich das Einstellungsdatum. Da die UMG 

nicht nur ausnahmsweise sondern in der Regel 

befristet einstellt, ist auch das Ende des befriste-

ten Vertrages Teil des Antrags. Für diese Befris-

tungen gibt es verschiedene gesetzliche Normen, 

auf deren Einhaltung der Personalrat achten muss. 

Nun soll es ja auch ein Gehalt geben, weshalb der 

Antrag eine Eingruppierung in eine besGmmte 

Entgeltgruppe enthält. Diese Eingruppierung rich-

tet sich nach der Entgeltordnung des Tarifvertra-

ges der Länder (TV-L) oder des Tarifvertrages für 

Ärzte (TV-Ä). Zusätzlich findet eine einschlägige 

Berufserfahrung Niederschlag in der sogenannten 

Erfahrungsstufe. Die Eingruppierung erfolgt einer-
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Das Krankenhausentgeltgesetz hat für die Jahre 

2016-2018 erneut ein „Pflegeförderprogramm“ 

aufgelegt, allerdings in geringerem Umfang als in 

den Jahren 2009-2011. Viele Uniklinika setzen dies 

erst ab dem Jahr 2017 (und rückwirkend für 2016) 

um; die UMG war hier sehr schnell und ha�e den 

Personalrat bereits Ende März 2016 zur Verhand-

lung einer DV aufgefordert. Diese ist Vorausset-

zung damit die Krankenkassen das Geld für die zu-

sätzlichen Stellen des „Pflegeförderprogramms“ 

zur Verfügung stellen. An der UMG konnten 2016 

somit 8 ½ zusätzliche Stellen geschaffen werden, 

die zu 90% von den Krankenkassen finanziert wer-

den. In der DV wurde auch festgelegt, welche Sta-

Gonen neue Stellen oder Stellenanteile erhalten. 

Ausgewählt wurden StaGonen, die aufgrund er-

heblicher Leistungssteigerung besonders belastet 

waren. Darüber hinaus gingen auch zusätzliche 

Stellen an den Pool zur KompensaGon des Perso-

nalausfalls während der oben beschriebenen ge-

sundheitsfördernden Maßnahmen. Monatlich 

wurde dem PR Bericht ersta�et, in welchen Berei-

chen und in welchem Umfang die Stellen tatsäch-

lich besetzt wurden.  

Stellenzuwachs durch „Pflegeförderprogramm“ 

Gesundheitsförderung Pflegedienst 
Nach Abschluss des Pilotprojektes zur Gesund-

heitsförderung im Pflegedienst wurden dem Per-

sonalrat die Ergebnisse und das geplante rollout 

vorgestellt. Die PUMG hat eine neue Mitarbeiterin 

zur Umsetzung des BGM (Betriebliches Gesund-

heitsmanagement) in der Pflege eingestellt.  

Der Personalrat hat insbesondere die ProblemaGk 

themaGsiert, dass bei Durchführung von Maßnah-

men des BGM für eine personelle KompensaGon 

auf den StaGonen gesorgt werden muss. Daher 

wurde ein Teil der zusätzlichen Stellen des 

„Pflegeförderprogramms“ (siehe ArGkel unten) in 

den Pool gegeben, damit PoolkräFe zur Entlastung 

bei BGM-Maßnahmen eingesetzt werden können. 

seits nach dem Beruf, in dem eingestellt werden 

soll, und andererseits nach den TäGgkeiten, die 

ausgeübt werden sollen. Daher benöGgt der Per-

sonalrat eine TäGgkeitsdarstellung und die daraus 

resulGerende Bewertung durch die Personalabtei-

lung. Auch die QualifikaGon der Person, die einge-

stellt werden soll, kann eingruppierungsrelevant 

sein, wenn sie zu der zu besetzenden Stelle passt. 

Für all das gibt es klare Regeln, die der Personalrat 

kennen muss, aber auch kleine Spielräume. Wir 

versuchen zu erreichen, dass diese zugunsten der 

BeschäFigten ausgeschöpF werden und dass es 

dabei trotzdem gerecht zugeht. 

Das gehört also dazu, eine Einstellung formal ab-

zuarbeiten. Was sich organisatorisch dahinter ver-

birgt, ob es eine neue oder schon bestehende 

Stelle ist, ob der Stellenzuschni� Auswirkungen 

auf andere Arbeitsplätze hat und … und … und … 

wissen wir in der Regel leider nicht. Dafür ist die 

UMG einfach zu groß und die Einstellungen zu 

reichlich. Wenn sie denn formal in Ordnung sind, 

sGmmen wir Neueinstellungen aber gern zu, freu-

en wir uns doch über alle neuen Kolleginnen und 

Kollegen. Aus unserer Sicht könnten es allerdings 

mehr unbefristete Einstellungen sein, aber beson-

ders für diejenigen, die seit langen Jahren immer 

wieder nur befristete Verlängerungen bekommen, 

wünschen wir uns, dass an der UMG konsequent 

jede Möglichkeit zur En:ristung genutzt wird. 

Vielleicht können wir uns befristete BeschäFi-

gungsverhältnisse (noch) leisten, aber müssen wir 

sie uns leisten? 
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Arbeitszeiten 

Wenn neue Arbeitszeiten eingeführt oder geän-

dert werden sollen, dann muss der Personalrat 

vom Arbeitgeber beteiligt werden. Arbeitszeiten, 

die nicht vom Personalrat mitbesGmmt sind, sind 

illegal. Auch BereitschaFs- und RucereitschaFs-

dienste sind davon betroffen. Außerdem müssen 

vorhersehbare Überstunden vom Personalrat mit-

besGmmt und nicht vorhersehbare Überstunden 

dem Personalrat mitgeteilt werden. Ein hohes 

Maß an Überstunden kann ein Indikator für z.B. 

Personalmangel oder OrganisaGonsdefizite sein. 

Wir behandelten im Jahr 2016 insgesamt 77 Ar-

beitszeit-Anträge, davon 55 Arbeitszeitänderun-

gen und 12 Überstundenanträge. Bei den Über-

stundenanträgen  gehen 

wir davon aus, dass die-

se zwölf Anträge nur die 

Spitze des Eisbergs sind 

und uns das Gros gar 

nicht zur MitbesGm-

mung vorgelegt wird.  

Wird dem Personalrat 

eine Maßnahme vorge-

legt, muss er innerhalb einer 14-tägigen Frist ent-

scheiden, ob er der Maßnahme zusGmmen kann. 

Voraussetzung hierfür ist, dass der Personalrat 

alle nöGgen InformaGonen erhalten hat und die 

Maßnahme vollständig ist. Dann wird geprüF, ob 

die Maßnahme gegen das Arbeitszeitgesetz und/

oder Arbeitsschutzgesetze verstößt. WichGg sind 

für uns auch die Sozialverträglichkeit der Arbeits-

zeiten und die InformaGon der BeschäFigten. In 

der Regel suchen PR-Mitglieder die BeschäFigten 

auf, um sich über die Sichtweise der BeschäFigten 

zu informieren. 

Von den 55 Arbeitszeitänderungen 2016 konnte 

43 Anträgen zugesGmmt werden, bei den übrigen 

brauchten wir zunächst Fristverlängerungen. Eini-

ge Maßnahmen haben wir abgelehnt und einige 

wurden auch von der Dienststelle zurückgezogen. 

Wenn sich die Dienststelle unserer Ablehnung 

nicht anschließen kann, wird ein Nichteinigungs-

verfahren eingeleitet. 

KriGsch betrachten wir Arbeitszeiten mit einem 

Ende nach 22 Uhr und einem Beginn vor 6 Uhr. 

Darüber hinaus können MitarbeiterInnen ohne 

KFZ zu diesen Zeiten den ÖPNV nicht nutzen und 

das Unfallrisiko ist in dieser Zeit wi�erungsbe-

dingt und durch Müdig-

keit erhöht.  

Bis heute sind einige 

Verfahren aus dem Jahr 

2016 noch nicht abge-

schlossen und werden 

uns aller Wahrschein-

lichkeit nach noch wei-

ter in Anspruch nehmen. 

Abgesehen von einzelnen Maßnahmen konnten 

wir jedoch die Dienstvereinbarung zur Verkür-
zung der Ruhezeiten abschließen. (Siehe extra 

ArGkel). 

Leider ist die „Rahmendienstvereinbarung Ar-
beitszeit“ bis dato noch nicht abgeschlossen. Die 

Verhandlungen, auch durch personellen Wechsel 

seitens der Dienststelle, haben sich hingezogen 

und ein für den Personalrat tragfähiges Ergebnis 

ist noch nicht vorzuzeigen. 

Quelle :arbeits-abc.de 

Belastungsanalyse im Bereitscha�sdienst per App 

Erprobt wurde in einem Pilotbereich eine App zur 

Erfassung der BereitschaFsdienstzeiten, die bisher 

„händisch“ erfasst werden mussten. Dieses wurde 

zum Teil als aufwändig und läsGg empfunden. 

Doch ohne DokumentaGon kann weder die jeweili-

ge BereitschaFsdienststufe berechnet noch die 

Einhaltung des Arbeitszeitgesetztes nachgewiesen 

werden. In Zeiten von Smartphones gibt es mi�ler-

weile natürlich eine App, die die Auswertung der 

BereitschaFsdienstzeiten im Vergleich zur bisheri-

gen Auswertung in Papierform erleichtern soll.  

 

Der Personalrat hat im Vorfeld geprüF, ob über-

haupt Daten an diese Fremdfirma geschickt wer-

den dürfen, ob der Datenschutz gewährleistet ist 

und ob eine unzulässige Überwachung der Be-

schäFigten ausgeschlossen sei.  

Das Ergebnis der Erprobung steht teilweise noch 

aus. Die ersten Ergebnisse werden in den nächsten 

Tagen vorgestellt und ausgewertet. 
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Im Jahr 2016 wurde mehreren Arbeitszeitregelun-

gen vom Personalrat zugesGmmt mit der Verein-

barung, diese durch eine Arbeitsgruppe zu beglei-

ten oder sie regelmäßig zu evaluieren. 

 

Einführung Spätdienst in der Fördertechnik 

Im März haben BeschäFigte der Betriebstechnik 

(Bereich Mess-, Steuer-, Regel- und Fördertech-

nik) aufgrund der permanent hohen Arbeitsdichte 

und der überaus hohen Inanspruchnahme wäh-

rend der RucereitschaF eine Gefährdungsanzeige 

gestellt. Um Abhilfe zu schaffen, hat die Dienst-

stelle daraudin die Einrichtung eines zusätzlichen 

Spätdienstes beantragt. Nachdem der Personalrat 

diese Arbeitszeitregelung zunächst abgelehnt 

ha�e, lud der PR nochmals zu einer Teil-

Personalversammlung ein, um den Mitarbeitern 

Gehör zu verschaffen, die u.a. kriGsierten, dass 

Stellen nicht besetzt seien und dass eine zusätzli-

che Belastung durch den Spätdienst befürchtet 

werde. Nachdem die Nachbesetzung der freien 

Stellen zugesagt worden war, wurde ausgehan-

delt, dass die Maßnahme zunächst nur befristet 

für sechs Monaten gelten und die SinnhaFigkeit 

gemeinsam mit Mitarbeitern und Personalrat eva-

luiert werden solle.  

 

Einführung Rufdienst für die Kinder-
Intensivsta9on 0133 

Probeweise war zum 01. März 2016 für die Kinder

-IntensivstaGon ein RucereitschaFsdienst einge-

führt worden, um die bestehenden Dienstplan-

probleme auf der StaGon 0133 anzugehen und 

eine größere Verlässlichkeit des Dienstplans 

(durch weniger Holen aus dem Frei) zu schaffen.  

Aus Sorge über die zusätzliche Belastung der eh 

schon überaus stark belasteten MitarbeiterInnen 

und um zu prüfen, ob die erhoee Entlastung tat-

sächlich realisiert würde, wurde eine begleitende 

EvaluaGon (mit VertreterInnen der StaGon, der 

PDL, Mitarbeiterinnen des Personalmanagements 

und des Personalrats) während der Probephase 

vereinbart. Vierteljährlich wurden Auswertungen 

vorgelegt und diskuGert und die Festlegung der 

Kriterien und der auszuwertenden Parameter 

„verfeinert“. 

Da die EvaluaGon ein überwiegend posiGves Er-

gebnis zeigte, wurde das Projekt verlängert, die 

begleitende vierteljährliche EvaluaGon wird beibe-

halten.  
 
Arbeitszeitmodell in der ZSVA 

Nachdem die Arbeitszeiten im Steri bis maximal 

24 Uhr ausgeweitet wurden, wurde auch hier eine 

begleitende Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die 

allerdings im Jahr 2016 kaum getagt hat. Erst 

nachdem der Personalrat eine weitere ergänzen-

de Arbeitszeitregelung abgelehnt ha�e, wurde 

jetzt erneut die Begleitung durch eine Arbeits-

gruppe zugesagt und bereits erstmalig umgesetzt. 

Im Frühjahr 2016 gab es viel Unruhe 

in großen Bereichen der Pflege und 

viele Nachfragen von BeschäFigten 

der PUMG, denen Änderungen der 

Arbeitszeit angekündigt worden wa-

ren. Diese würden laut Aussage des 

Pflegedirektors notwendig, da das 

Gewerbeaufsichtsamt Arbeitszeit-

überschreitungen von mehr als 10 

Stunden moniert ha�e. Aus diesem Grund sollten 

überall dort, wo es zu Arbeitszeitüberschreitungen 

komme oder kommen könne, z.B. durch nicht ge-

nommene Pausen im Nachtdienst, die Arbeitszei-

ten durch eine Verkürzung des Nachtdienstes ver-

ändert werden. Dies sollte insbesondere die Inten-

siv- und IMC-StaGonen betreffen so-

wie alle StaGonen der Psychiatrie.  

Die BeschäFigten sahen dies äußerst 

kriGsch. Für den Personalrat war 

nicht einzusehen, warum Arbeitszei-

ten gegen den erklärten Willen der 

BeschäFigten geändert werden soll-

ten, um einem Verstoß gegen das AZ

-Gesetz zu begegnen, während 

gleichzeiGg weitere Verstöße (z.B. das Fehlen der 

Pause im Nachtdienst und die Verletzung der ge-

setzlich vorgeschriebenen Mindest-Ruhezeit) tole-

riert würden oder sogar erst neu entstünden. 

Aus diesem Grund führte der PR drei Teil-
(Fortsetzung auf Seite 14) 

Arbeitszeitregelungen vom PR begleitet  

Arbeitszeitänderung im Pflegedienst der UMG (ehemals GEPD) 
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Personalversammlungen für PflegekräFe durch, 

um ihnen Gehör zu verschaffen und die Problema-

Gk gemeinsam zu erörtern. 

Bis heute wurden die geplanten AZ-Änderungen 

nicht umgesetzt. Sta�dessen wurde sich darauf 

verständigt, die Verkürzung der Ruhezeit durch ei-

ne befristete DV zu „legalisieren“ und während der 

Laufzeit von einem Jahr die anderen Verstöße ge-

gen das Arbeitszeitgesetz anzugehen sowie Rege-

lungen für die Gewährleistung von Pausen im 

Nachtdienst und ein verbessertes Ausfallmanage-

ment zu schaffen. 

(Fortsetzung von Seite 13) 

Der Pflegedienst der Universitätsmedizin Gö,n-

gen hat uns im Juli aufgefordert, eine Dienstver-

einbarung (DV) zur Verkürzung der Ruhezeit abzu-

schließen, um die vom Gewerbeaufsichtsamt ge-

rügten Verstöße gegen die im Krankenhaus gel-
tende Ruhezeit von zehn Stunden, zu legalisieren. 

Krankenhauspersonal kann durch den Abschluss 

einer DV zwischen Personalrat und Dienststelle 

zugemutet werden, die Ruhezeit um eine weitere 

Stunde, also auf neun Stunden, zu verkürzen.  

Es handelt sich hier also um eine Dienstvereinba-

rung, die den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu 

Lasten der BeschäFigten verschlechtert. Diesen 

Umstand sehen wir insbesondere in Zeiten von 

Arbeitsverdichtung und Leistungssteigerung bei 

gleichem Personalstand kriGsch, da wir als Perso-

nalrat eben auch auf den Gesundheitsschutz der 

BeschäFigten achten müssen.  

Zum Jahresbeginn wurde die Dienstvereinbarung, 

nachdem die Verhandlungen im November noch 

zu scheitern droh-

ten, nun doch 

noch abgeschlos-

sen.  Wir haben 

uns bemüht, das 

Interesse der Be-

schäFigten nach 

Flexibilität und 

der Vereinbarkeit 

von Berufs- und 

Privatleben in der 

DV zu berücksich-

Ggen. GleichzeiGg 

gewährt die DV durch die zugesicherte Freiwillig-

keit aber auch den Gesundheitsschutz. 

Diese DV ist gülGg bis zum 31. Januar 2018 und 

wird zwischen Dienststelle und Personalrat evalu-

iert. Nähere InformaGonen finden Sie in unserem 

„PR-Info-Extra“ zum Abschluss der DV-Verkürzung 

Ruhezeiten auf unserer Homepage. 

DV zur Verkürzung der Ruhezeiten im Pflegedienst abgeschlossen 

2016 hat  der Personalrat das Pilotpro-

jekt „Dynamische Spindnutzung“ wei-

terhin begleitet und war auch bei der 

Mitarbeiterinnen Befragung eingebun-

den. 

Im Sommer 2016 fand die erste Befra-

gung zur Nutzung des elektronischen 

Spindsystems der Damenumkleide im 

Be�enhaus II, Ebene 2 sta�. An dieser 

anonymen Befragung nahmen 72 Mit-

arbeiterinnen teil und 58,3 % der Be-

fragten konnten das System weiter-

empfehlen. Etliche KriGkpunkte, die in der Befra-

gung von den Nutzerinnen genannt wurden, konn-

ten mi�lerweile beseiGgt werden. Es wurden z.B. 

zusätzliche Wäschefächer und Wäscheschränke 

aufgestellt. Ein weiterer häufig kriGsierter Punkt  

war das zu schnelle und geräusch-

volle Zufallen der Spindtüren. Aus 

diesem Grund sollten im Februar die 

Schrankscharniere neu jusGert wer-

den. Die Öffnung gesperrter Spinde 

erfolgt nach IntervenGon des Perso-

nalrates jetzt über die Störmelde-

zentrale (20.000). 

Nach erfolgreichem Abschluss des 

„Pilotprojekts Dynamische Spindnut-

zung“ und BeseiGgung der anfängli-

chen „Kinderkrankheiten“ gehen die 

dynamischen Spinde jetzt in den Dauerbetrieb. 

Diese Spinde stellen darüber hinaus auf weniger 

Raum weit mehr MitarbeiterInnen einen Spind zur 

Verfügung. 

Pilotprojekt- „Dynamische Spindnutzung“ 
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In den letzten Jahren hat das Thema Arbeits- und 

Gesundheitsschutz einen erheblich höheren Stel-

lenwert in der UMG bekommen. In verschiedenen 

Gesetzen sind dabei die Aufgaben des Personal-

rats verankert. Für eine Interessenvertretung ist 

das natürlich sowieso ein wichGges Thema, liegt 

es doch unbedingt im Interesse der BeschäFigten, 

durch die Arbeit keinen Schaden zu nehmen. Ein 

ganz wesentlicher Schri� war das deutliche Be-

kenntnis des Vorstandes als Arbeitgeber zu seiner 

Verantwortung, eine wirksame Arbeitsschutzorga-

nisaGon zu garanGeren. Diese Aufgabe ha�e er 

zwar schon immer, aber in der Vergangenheit 

stand diese Aufgabe nicht so sehr im Fokus, was 

nicht heißen soll, dass der Arbeitsschutz nicht 

stafand, aber er geschah im Rahmen des opera-

Gven GeschäFes. Nicht zuletzt durch die Forde-

rung der Aufsichtsbehörden, an dieses Thema 

strategisch heranzugehen, sollte der Arbeits- und 

Gesundheitsschutz nun hoffentlich zum essenGel-

len Teil der Unternehmenskultur werden. Das 

kann aber nur geschehen, wenn die Führungs-

kräFe akGv beteiligt werden. Denn … 

… Arbeitsschutz ist Chefsache 

Im letzten Jahr ging das Projekt zur Übertragung 

der Arbeitgeberpflichten im Arbeitsschutz auf die 

Zielgerade, zwar etwas holpriger als gedacht, aber 

dennoch erfolgreich. Der ersten Hierarchieebene 

(Klinikdirektoren, Einrichtungs- und GeschäFsbe-

reichsleiter) wurde schriFlich die Verantwortung 

für den Arbeitsschutz in ihrem Zuständigkeitsbe-

reich übertragen. Die KonkreGsierung dieser Auf-

gabe sollte in mehreren Pflichtveranstaltungen 

erfolgen, die den Charakter einer Unterweisung 

haben sollten. Dieser Teil ist allerdings noch nicht 

umgesetzt. Zusätzlich wurde eine Broschüre aus-

gehändigt, die umfassend über die Arbeitsschutz-

OrganisaGon in der UMG informiert und die Auf-

gaben der FührungskräFe konkreGsiert. Daneben 

wurde aber auch festgelegt, wie die Unterstüt-

zung durch die Stabsstellen Arbeitssicherheit und 

Umweltschutz und Betriebsärztlicher Dienst zu 

erfolgen hat. Der Personalrat war sowohl bei der 

Konzepterstellung als auch bei der zeitaufwändi-

gen Erarbeitung der umfangreichen Broschüre 

beteiligt. 

Eigentlich gab es das alles auch schon vorher. Der 

wesentliche Effekt dieses Projektes ist aber aus 

Sicht des Personalrats, dass auch diejenigen Füh-

rungskräFe, die das vorher lieber ihren Sicher-

heitsbeauFragten überlassen haben, für das The-

ma Arbeitsschutz sensibilisiert wurden. Allerdings 

war es im Rahmen ihres Verantwortungsberei-

ches schon immer ihre Aufgabe, den Arbeits-

schutz zu garanGeren, und bereits seit 1996 wa-

ren sie sogar verpflichtet, für jeden Arbeitsplatz 

eine Gefährdungsanalyse zu erstellen. 

Die Gefährdungsanalyse 

Im Jahr 2016 

wurde nämlich 

das Arbeits-

schutzgesetz 20 

Jahre alt. 

Deutschland 

setzte mit dem 

InkraFtreten des 

Gesetzes die ge-

setzlichen Vorga-

ben der Europäi-

schen Union um. 

Es erweiterte die Sicht der klassischen Arbeitssi-

cherheit, die vorrangig Arbeitsunfälle und Berufs-

krankheiten im Fokus ha�e, um die Erstellung ei-

ner Gefährdungsanalyse durch den Arbeitgeber. 

Das war ein klarer Paradigmenwechsel, wurde 

doch damit die PrävenGon in den Vordergrund 

gestellt.  

Nicht nur physische Belastungen haben gesund-

heitliche Folgen, auch psychische Belastungen am 

Arbeitsplatz sind relevant. Diese Erkenntnis führte 

2013 zu einer Ergänzung des Arbeitsschutzgeset-

zes. Die psychische Belastung wurde ausdrücklich 

aufgenommen und die Arbeitgeber wurden auf-

gefordert, auch dafür eine Gefährdungsanalyse 

vorzunehmen. 

Wo steht die UMG? 

‚GöGeBS‘ 

Das von der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Um-

weltschutz zur Verfügung gestellte Gö,nger Ge-

(Fortsetzung auf Seite 16) 

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Quelle: verdi.de 
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fährdungsbeurteilungs-System ist fast überall 

etabliert und wird bei den Begehungen, aber 

auch bei Besuchen des Gewerbeaufsichtsamtes 

angeschaut. 

Deutlicher Nachholbedarf besteht aber bei der 

Gefährdungsanalyse Psychische Belastung. Bis-

lang ist diese nur in Pilotbereichen erstellt wor-

den, wobei man sich verschiedener Werkzeuge 

bedient hat. Momentan wird das Kurzverfahren 

Psychische Belastung (KPB) erprobt, das vom 

InsGtut für angewandte ArbeitswissenschaF ent-

wickelt wurde und mit dessen Hilfe betriebliche 

Experten eine Beurteilung der an den Arbeitsplät-

zen vorliegenden psychischen Belastung vorneh-

men können. Auch andere Verfahren wie z.B. ei-

ne Befragung mit dem  COPSOQ*-Verfahren wur-

den bereits getestet.  

Der Personalrat wird sich weiterhin dafür einset-

zen, dass Gefährdungsanalysen aller Arbeitsplät-

ze erstellt werden, Maßnahmen abgeleitet wer-

den, die die Gefährdungen minimieren und deren 

Wirksamkeit konGnuierlich überprüF wird. Dies 

beinhaltet natürlich auch die psychische Belas-

tung. 

*Der Copenhagen Psychosocial QuesGonnaire ist 

ein wissenschaFlich validierter Fragebogen zur 

Erfassung psychischer Belastungen und Bean-

spruchungen bei der Arbeit. 

Begehungen  
(zur Förderung der Sicherheit und des Ge-
sundheitsschutzes) 
Gemeinsam mit den FachkräFen für Arbeitssi-

cherheit und den Betriebsärzten und unter Betei-

ligung des Personalrats werden regelmäßig Bege-

hungen der Arbeitsplätze durchgeführt, um die 

Arbeitssicherheit vor Ort zu prüfen. Neben den 

dorGgen SicherheitsbeauFragten sollten daran 

unbedingt auch die im jeweiligen Bereich verant-

wortlichen Vorgesetzten teilnehmen. Im Gegen-

satz zu denen der Aufsichtsbehörden dienen 

nämlich die internen Begehungen in erster Linie 

dazu, sich von den Fachleuten beraten zu lassen. 

Seitdem auch das Gebäudemanagement an den 

Begehungen teilnimmt, werden Mängel, die in 

diesen Zuständigkeitsbereich fallen, sofort aufge-

nommen und zeitnah behoben. 

Arbeitsschutzausschuss (ASA) 
Das Arbeitssicherheitsgesetz regelt die Zusam-

menarbeit des Personalrates mit den FachkräFen 

für Arbeitssicherheit und den Betriebsärzten. 

Mindestens viermal im Jahr soll der Arbeits-

schutzausschuss tagen, der den Arbeitgeber in 

allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschut-

zes beraten soll. 

Die Zusammensetzung des ASA ist ebenfalls 

durch das Arbeitssicherheitsgesetz geregelt: 

Neben zwei VertreterInnen des Personalrats sind 

ein Vertreter des Unternehmers (hier Vorstand), 

die Betriebsärztliche Abteilung, die Stabsstelle 

Arbeitssicherheit und Umweltschutz und die 

Sprecher der SicherheitsbeauFragten im ASA. 

Zusätzlich zu diesen gesetzlich vorgeschriebenen 

Mitgliedern sind in der UMG noch das Bauma-

nagement und die Vertrauensperson der schwer-

behinderten Menschen vertreten. 

Nachdem der Personalrat mit der Rolle des ASA 

in den letzten Jahren zunehmend unzufrieden 

war, wurde für 2017 eine Änderung der Ge-

schäFsordnung erörtert. In einem so großen Un-

ternehmen wie der UMG ist ein Gremium, das 

nur quartalsweise tagt, schlecht geeignet für das 

operaGve GeschäF. Dafür exisGeren direkte und 

damit schnellere Wege. Der ASA soll daher zu-

künFig eine eher strategische Ausrichtung be-

kommen und übergeordnete Fragen der Arbeits-

schutzorganisaGon behandeln. 

Gruppe Asbest (GAs) 
Asbest, früher das Allheilmi�el des Brandschut-

zes, heute wegen seiner krebserzeugenden Wir-

kung verboten, befindet sich noch vielerorts in 

den Gebäuden der UMG. Der Personalrat hat da-

rauf gedrungen, die „Asbest-Gruppe“ wieder ins 

Leben zu rufen. Bei nahezu jeder Baumaßnahme 

im Haus muss geprüF werden, ob es zu einer Fa-

serfreisetzung kommen kann, und gegebenenfalls 
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Das InsGtut für klinische Studien IFS wurde 2007 als 

100%-Tochter der UMG gegründet zur Abwicklung kli-

nischer Studien. 
Während des Jahres 2016 bestand über lange Zeit Un-

sicherheit über die ZukunF des IFS, da es Probleme mit 

der Einhaltung von Vorgaben des Gewerbeaufsichts-

amtes sowie wirtschaFliche Probleme gab. 

Der Personalrat bemühte sich während dieser Zeit um 

Klärung und forderte immer wieder von den Verant-

wortlichen, Entscheidungen zu treffen und damit Klar-

heit zu schaffen, v.a. für die ca. 40 BeschäFigten des 

IFS, die in Unsicherheit und Sorge um ihre Arbeitsplat-

ze waren. Auch regelmäßige Kontakte mit dem Be-
triebsrat des IFS gehörten dazu. 

Nachdem  die Entscheidung gefallen war, das IFS zum 

Jahresende in die UMG zurückzuführen, ging es in ei-

ner Vielzahl von Gesprächen zwischen Personalrat und 

Dienststelle darum, zu klären wie dies vonsta�engehen 

sollte und welche Auswirkungen auf die BeschäFigten 

zu erwarten waren. Nachdem feststand, dass die Be-

schäFigten per Betriebsübergang (§ 613a BGB) unter 

Erhalt ihrer Arbeitsverträge in die UMG übergehen soll-
ten, ging es weiterhin um die Absicherung der Arbeits-

bedingungen, insbesondere für die BeschäFigten, de-

ren Arbeitsverträge befristet waren. 

In einer vom Betriebsrat für die Mitarbeiter/innen 

durchgeführten Betriebsversammlung im November , 

an der auch Vertreter/innen des Personalrats der UMG 

teilnahmen, wurden die Sorgen von Mitarbeiter/innen 

um ihre Arbeitsplätze und die Unsicherheiten bezüglich 

der zukünFigen Arbeitsverhältnisse deutlich. Mi�ler-

weile sind die ehemaligen IFS-MitarbeiterInnen Be-
schäFigte der UMG und es werden Gespräche mit 

ihnen geführt, in denen ihnen bereits ab Betriebsüber-

gang UMG-Verträge angeboten werden. Diese Gesprä-

che werden durch den Personalrat begleitet, der auch 

für Beratungen jederzeit zur Verfügung steht. 

 IFS wurde re-integriert 

 

muss eine Freimessung durch unsere interne Fa-

sermessstelle erfolgen. Die Sicherheit unserer 

Handwerker aber auch aller Anderen (Personal, 

PaGenten und Besucher) sollte allerhöchste Prio-

rität haben. 

Interner Ausschuss Arbeitsschutz 
Auch die Bestellung von SicherheitsbeauFragten, 

BeauFragten für biologische Sicherheit, Be-

auFragten für Strahlenschutz u.a. gehört zu den 

ständigen Aufgaben des Personalrates. Die Ein-

haltung der Arbeitsstä�enverordnung, die ord-

nungsgemäße Aussta�ung der Arbeitsplätze und 

Maßnahmen zur Verhinderung von InfekGonsge-

fahren für das Personal sind ebenfalls zu prüfen. 

Um die vielfälGgen Aufgaben bewälGgen zu kön-

nen, hat der Personalrat einen internen Aus-

schuss benannt, der alle sicherheitsrelevanten 

Themen behandelt. Dazu zählen natürlich auch… 

Unfallanzeigen  
Das Arbeitssicherheitsgesetz wurde 1973 verab-

schiedet, danach dauerte es noch zehn Jahre, bis 

die UnfallverhütungsvorschriFen für den Bereich 

des Gesundheitsdienstes erlassen wurden. Die 

BeschäFigten im Gesundheitswesen sind in der 

Regel bei Arbeitsunfällen durch die Berufsgenos-

senschaF oder Landesunfallkasse versichert. Ei-

ne Unfallanzeige ist durch einen BevollmächGg-

ten (D-Arzt) zu melden, wenn ein BeschäFigter 

einen Arbeitsunfall oder Wegeunfall anzeigt (z B. 

Unfall auf dem Weg von der Wohnung zur Ar-

beitsstä�e). Ein Exemplar erhält der Personalrat, 

um ebenfalls alle gemeldeten Unfälle zu erfassen 

und eine Klassifizierung vorzunehmen. 

Es wird deutlich, dass sich das Spektrum der Un-

fälle verändert hat. Noch vor einigen Jahren ge-

hörten Verletzungen mit gebrauchten Kanülen 

zum Alltag im Krankenhaus. Diese Gefährdung 

konnte reduziert werden durch die Einführung 

von Sicherheitskanülen und verbesserten Ab-

wurcehältern. 

Unfälle: Zahlen, Daten, Fakten 
2016 wurden beim Personalrat 167 Unfälle ge-

meldet, die sich aus 71 Arbeitsunfällen, 73 exter-

ne Wegeunfälle und 23 interne Wegeunfällen 

ergaben. Die 

meisten Un-

fälle passier-

ten also auf 

dem Weg 

zur Arbeit 

oder zurück 

(29 Rad- und 

16 Autoun-

fälle) oder 

am Arbeitsplatz. Interne Wegeunfälle entstehen 

häufig durch Stolpern, Ausrutschen oder Umkni-

cken auf Treppen, Leitern und Fluren. Zahlreiche 

Gesetze, Verordnungen und Unfallverhütungs-

vorschriFen verpflichten die Unternehmen, für 

die Sicherheit der BeschäFigten zu sorgen, aber 

nicht alle Unfälle sind vermeidbar. 



18 

 

Eine unserer Hauptaufgaben! 
Warum? 

Der Personalrat (PR) hat unter anderem die Auf-

gabe, Anregungen und Beschwerden von Be-

schäFigten entgegen zu nehmen und, soweit sie 

berechGgt erscheinen, durch Verhandlung mit 

der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken 

(§ 59 Abs. 4 Niedersächsisches Personalvertre-

tungsgesetz). Zudem ist der PR berechGgt, die 

BeschäFigten an ihrem Arbeitsplatz aufzusuchen.  

Die BeschäFigten dürfen 

sich während ihrer Arbeits-

zeit beim Personalrat bera-

ten lassen. (§ 36 NPersVG 

Abs. 2). 

Von diesen verbrieFen 

Rechten machten auch im 

letzten Jahr viele KollegIn-

nen Gebrauch und suchten 

den Personalrat auf, um sich 

zu informieren und Hilfe und Rat zur Lösung ihrer 

individuellen Probleme am und um den Arbeits-

platz zu bekommen. 

Die Probleme sind vielfälGg und reichen von A-Z. 

A wie Arbeitszeiten, B wie Befristungen, E wie 

Eingruppierungen, F wie Fehlzeitengespräche, G 

wie gesundheitliche Gefährdungen  H wie „Holen 

aus dem Frei“, K wie leider auch Kündigungen, P 

wie Pausen, U wie Urlaub, Ü wie Überlastung und 

und und… 

Wir bemühen uns, unsere Kolleginnen so kompe-

tent wie möglich zu beraten. Diese Beratungen 

sind auch für uns wichGg, denn hinter einem an-

scheinend individuellen Problem verbirgt sich 

manchmal ein strukturelles Problem, das wir 

dann auch besser angehen können.  

Allerdings kann es auch 

sein, dass wir in besGmm-

ten Fällen raten, eine recht-

liche Beratung durch einen 

Anwalt oder eine Gewerk-

schaF in Anspruch zu neh-

men. 

Egal, wie groß oder klein ein 

Problem für Sie ist, wir ha-

ben immer ein offenes Ohr. 

Wir raten Ihnen, zu „anlassbezogenen“ Gesprä-

chen mit Vorgesetzten ein Mitglied des Personal-

rates hinzuzuziehen. 

Gehen Sie nicht allein in KriGk- oder Fehlzeitenge-

spräche. Hierzu gibt es Regeln, die leider nicht 

immer von allen eingehalten werden und nicht 

alle Betroffenen wissen um ihre Rechte.  

Beratung und Unterstützung von KollegInnen 

Nachdem der Vorstand im Jahr 2012 sein „ok“ ge-

geben ha�e, wurde zunächst die alternierende 

Telearbeit als Pilotprojekt im Zentralen Schreibbü-

ro erprobt. Über eine Dienstvereinbarung wurden 

alle Modalitäten geregelt. Das Pilotprojekt ist 

überaus erfolgreich und posiGv verlaufen, sodass 

die alternierende Telearbeit im Zentralen Schreib-

büro bereits dauerhaF etabliert wurde.  

Schon bald gab es Überlegungen, Telearbeit an 

der UMG in anderen Bereichen auszuprobieren 

und zu ermöglichen. Hierzu gab es eine Arbeits-

gruppe, in der der Personalrat mitwirkte. Es soll 

nun im ärztlichen 

Dienst, im wissen-

schaFlichen Bereich 

und in der Verwal-

tung sowohl die al-

ternierende Telear-

beit als auch die 

flexible Telearbeit erprobt werden. Mit flexibler 

Telearbeit ist gemeint, dass nur über einen klar 

umrissenen Zeitraum von zu Hause aus gearbeitet 

wird, z.B. im Rahmen eines Projektes. Telearbeit - 

ob alternierend oder flexibel - braucht Regeln, 

denn ohne Regeln ist u.a. die Gefahr gegeben, 

dass es zur Entgrenzung von Berufs- und Privatle-

ben kommt, was sich gesundheitsgefährdend auf 

BeschäFigte auswirken kann. Für die Erprobung 

der Telearbeit in weiteren Bereichen ist im Sep-

tember 2016 ebenfalls eine Dienstvereinbarung 

abgeschlossen worden.  

Der Personalrat wird die weitere Erprobung be-

gleiten und erwartet gespannt die ersten Evalua-

Gonsergebnisse. Die Möglichkeit, in Telearbeit zu 

gehen, ist sicher für einige BeschäFigte ein wichG-

ger Schri� in Richtung Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf. 

Telearbeit 
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Gefährdungsanzeigen bzw. Überlastanzeigen 

Dann schreib ich eine Überlastanzeige… 

In Zeiten von Personalmangel und 

Arbeitsverdichtung werden Sie 

sich sicher mehr als bisher fragen, 

wie Sie Ihre Arbeit noch bewälG-

gen können. Immer mehr Arbeit 

muss in kürzerer Zeit vom Perso-

nal erledigt werden und je nach 

SituaGon und Gemüt reagiert der 

Einzelne oder das Team unter-

schiedlich. Eine ReakGon ist das 

immer häufigere Anzeigen einer 

ÜberlastsituaGon. Die Folge einer 

ÜberlastsituaGon können Fehler 

und Mängel in der TäGgkeit sein. Dies spiegelt sich 

wider in Versäumnissen, Behandlungsfehlern, Be-

schwerden von PaGenten und Erkrankungen der 

BeschäFigten. Die ständige Überlastung der Be-

schäFigten kann zu ernsten Erkrankungen führen. 

Die Anzeige dient dazu, dem Arbeitgeber bzw. 

den FührungskräFen Mängel und Gefährdungen 

zu verdeutlichen mit dem Ziel, Änderungen zu er-

reichen. Sie entbindet allerdings nicht von der 

Pflicht zum sorgfälGgen Arbeiten sondern dient 

dem Schutz des BeschäFigten. 

Die Grundlagen der Gefährdungsanzeigen (auch 

Überlastanzeige genannt) ergeben sich aus dem 

Arbeitsvertrag in Verbindung mit dem im BGB ver-

ankerten Pflichten (§ 611, §§ 241+242, § 823 

BGB). Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) konkre-

Gsiert die Pflichten des Arbeitgebers und der Be-

schäFigten (gemäß §§ 15 Abs. 1 

u. 16 Abs.1 ArbSchG) den Ge-

sundheitsschutz zu gewährleis-

ten. Die Überlastanzeige muss in 

schriFlicher Form erfolgen und 

die Art der Überlastung und ihren 

konkreten Grund darstellen.  

Sie können die Unterstützung des 

Personalrates fordern in dem Sie 

Ihm die Überlastanzeige als Kopie 

zur Verfügung stellen. Im Jahr 

2016 sind bei uns insgesamt 585 
Überlastanzeigen eingegangen: 

Pflege 556, Ebenenbüros 15, 

Schreibdienst 8 Leitstellen 5, ENI/ZTE 1 und auch 

von Ärzten wurden Überlastanzeigen gestellt. 

Arbeitsgruppe gegründet! 
Im Laufe des letzten Jahres hat der Personalrat 

dieses Thema mehrfach im Dienststellengespräch 

zur Sprache gebracht. Insbesondere haben wir 

dem Vorstand ans Herz gelegt, dafür Sorge zu tra-

gen, dass jede Form von Übergriffen auf Be-

schäFigte – ob mit oder ohne größere Verletzung 

– dokumenGert wird, dass man dieses Thema aus 

der Tabu-Ecke holen und BeschäFigte und Vorge 

 

 

setzte sensibilisieren sollte, aber vor allem, dass 

man hier prävenGv täGg werden müsse. Nachdem 

das Thema auch von anderer Seite aufgegriffen 

wurde, z.B. von der GleichstellungsbeauFragten, 

ist seitens der Dienststelle mi�lerweile eine Ar-

beitsgruppe gegründet worden, die dieses Thema 

bearbeitet und in der auch der Personalrat vertre-

ten ist. 

Gefährdung des Personals durch Übergriffe von Patienten und Besuchern 
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Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
Seit 2012 ist das Betriebliche Eingliederungsma-

nagement (BEM) an der UMG etabliert. Das Ver-

fahren zum Betrieblichen Eingliederungsmanage-

ment ist in einer befristeten Dienstvereinbarung 

(DV) geregelt, die bereits mehrfach verlängert 

und geringfügig geändert wurde.  

So waren die Ansprechpartner bis zu diesem Zeit-

punkt die Vertrauensfrau der schwerbehinderten 

Menschen und die ÄrzGnnen und Ärzte der Be-

triebsärztlichen Abteilung. Da sich während der 

Einführungsphase herauskristallisiert hat, dass der 

Zeitaufwand, der hinter jedem einzelnen BEM-Fall 

steckt, nicht unerheblich ist und darunter oF die 

eigentlichen Aufgaben der BEM-Ansprechpartner 

leiden, hat die Vertrauensfrau der schwerbehin-

derten Menschen diese Aufgabe ab dem 

01.10.2016 aufgeben müssen.  

Damit weiterhin ein BEM angeboten werden 

kann, stehen ab dem 01.10.2016 als zusätzliche 

Ansprechpartnerinnen drei Kolleginnen aus dem 

Personalrat sowie die SuchtbeauFragte, Frau Carl, 

die bereits in der Universität Gö,ngen als An-

sprechpartnerin Erfahrung im BEM sammeln 

konnte, zur Verfügung sowie weiterhin die ÄrzGn-

nen und Ärzte der Betriebsärztlichen Abteilung. 

ZukünFig soll diese Aufgabe durch eine zusätzlich 

geschaffene Stelle als BEM BeauFragte/r wahrge-

nommen werden, die im 4 Quartal 2016 ausge-

schrieben wurde, sodass davon auszugehen ist, 

dass bald eine geeignete Person für diese Aufgabe 

gefunden wird. 

Diese Änderung 

sowie der Wunsch, 

das Verfahren zu 

opGmieren, ma-

chen es notwendig, 

die bestehende 

Dienstvereinbarung 

zu BEM zu verän-

dern. 

Gemeinsam mit dem Arbeitskreis BEM sind wir 

gerade dabei, die Inhalte dieser Dienstvereinba-

rung zu besprechen. Der AK BEM besteht aus vier 

VertreterInnen der Dienststelle, zwei Betriebsärz-

teInnen, der Vertrauensfrau der schwerbehinder-

ten Menschen, der SuchtbeauFragten und zwei 

VertreterInnen des Personalrats. Ein viel zu gro-

ßer Kreis wie wir finden! 

Wie in den Jahren zuvor, hat es auch im Jahr 2016 

viele BEM-Gespräche unter Beteiligung des Perso-

nalrates gegeben. Die Vertreterinnen des Perso-

nalrates waren an 177 geführten BEM-

Gesprächen beteiligt; hinzu kommen Beratungs-

gespräche beim Personalrat zum Thema BEM.  

Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass 

bestmögliche Voraussetzungen geschaffen wer-

den, um die Gesundheit und die Arbeitsfähigkeit 

zu erhalten. Dass dieses nicht von heute auf mor-

gen zu erreichen ist, wissen wir, aber wir bleiben 

am Ball. 

Quelle: www.uni-due.de/ 

Neuer Gleichstellungsplan 

Im Jahr 2016 wurde der Gleichstellungsplan für 

die UMG durch die GleichstellungsbeauFragte 

erstellt. Dabei wurde sie durch Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Verwaltung, der Personal-

entwicklung, der Personalabteilung und des Per-

sonalrats unterstützt.  

In etlichen Arbeitsgruppensitzungen und Gesprä-

chen beteiligten sich PR-Vertreterinnen am Zu-

sammentragen und Bewerten von Daten und 

Fakten, um so auch den „PR-Blick“ einfließen zu 

lassen. Zu den Aufgaben des Personalrats gehört 

es auch, sich um GleichberechGgung von Frauen 

und Männern im Betrieb zu kümmern und Gleich-

stellungspläne unterliegen der MitbesGmmung. 

So wurde dem ferGgen „Produkt“ im Rahmen ei-

nes MitbesGmmungsverfahrens vom Personalrat 

die ZusGmmung erteilt und ein jährlicher Bericht 

durch Vorstand und GleichstellungbeauFragte 

zum Stand der Umsetzung eingefordert. 

Die zusammengetragenen Fakten zeigen auf, wo 

die UMG in punkto Gleichstellung täGg werden 

muss. Dass noch viel zu tun ist, ist schon auf den 

ersten Blick zu erkennen. Die Arbeit an der UMG 

leisten hauptsächlich Frauen, nämlich zu über 

70%. In FührungsposiGonen sind Frauen aber 

deutlich unterrepräsenGert. Zur Veränderung die-

ses Zustands entwickelt und benennt der Gleich-

stellungsplan auf Basis des ausgewerteten Zahlen

- und Datenmaterials Ziele und Maßnahmen zur 

Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter. 

An der Erreichung der dort gesetzten Ziele wer-

den die Bemühungen um eine Gleichstellung an 

der UMG gemessen werden – auch vom Perso-

nalrat. 
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Lange hat es gedauert, doch jetzt 

können wir verkünden, es gibt eine 

neue Dienstvereinbarung Suchtprä-

venGon und Suchthilfe, unter-

schrieben am 16.11.2016. 

Die „alte“ vor über 20 Jahren abge-

schlossene Dienstvereinbarung hat 

sich sehr bewährt, musste aber 

nach 20 Jahren mal überarbeitet 

und aktualisiert werden. Da die 

Dienstvereinbarung sowohl für die 

BeschäFigten der UMG als auch für die BeschäFig-

ten der Universität gilt, waren an der Ausarbei-

tung und Verhandlung dieser neuen DV beide Per-

sonalräte, beide Dienststellenvertreter, der Be-

triebsärztliche Dienst und die SuchtbeauFragte, 

Frau Carl, beteiligt. Inhaltlich gab es keine Ände-

rungen des bewährten Verfahrens und genauso 

wie bisher beinhaltet auch die neue Dienstverein-

barung einen Stufenplan zum Umgang mit Be-

schäFigten, bei denen eine SuchtproblemaGk vor-

liegt.  

Die Überarbeitung der DV hat viel Zeit in Anspruch 

genommen. Von der Veröffentlichung in einer neu 

herausgebrachten Broschüre erhoffen wir uns 

mehr Aufmerksamkeit für dieses wichGge Thema. 

Unser Interesse ist es, das Thema nicht tot zu 

schweigen, offen damit umzugehen, und kein Ta-

bu-Thema daraus zu machen. Nicht 

nur die betroffene Person selbst 

benöGgt dringend Hilfe und Unter-

stützung. Auch am Arbeitsplatz 

der/des Betroffenen ergeben sich 

je nach TäGgkeit erhebliche Proble-

me, wenn diese unter Suchtmi�el-

konsum arbeitet und evtl. auch 

noch mit einem KraFfahrzeug zur 

Arbeit fährt. 

 Alle FührungskräFe haben eine 

besondere Verantwortung im Umgang mit dem 

Thema Sucht und im Umgang mit Suchtmi�eln. 

FührungskräFe stehen dabei nicht alleine da. Ne-

ben den Schulungsmaßnahmen im Rahmen der 

FührungskräFeentwicklung steht auch den Füh-

rungskräFen Frau Carl als Ansprechpartnerin zur 

Verfügung. Wir können allen MitarbeiterInnen nur 

empfehlen: nutzen Sie dieses Angebot! Haben Sie 

Fragen, möchten Sie mehr über das Thema erfah-

ren, so können Sie Frau Carl jederzeit ansprechen. 

(Tel:9763). 

Ein Mitglied des Personalrates nimmt an allen Ge-

sprächen im Rahmen des Stufenplans Sucht teil. 

Eine weitere Aufgabe des Personalrates ist es 

auch, in Beratungsgesprächen ggf. auf das Ange-

bot der Suchtberatung und SuchtprävenGon hin-

zuweisen.  

Suchthilfe und Suchtpräven9on 

Quelle: ls-suchtgefahren-la.de 

Der Personalrat ist beim Thema Fort– und Weiter-

bildung stets in der MitbesGmmung. So ist der 

Personalrat bei der Aufstellung von Grundsätzen 

über die Durchführung der Fortbildung zu beteili-

gen. Dies gilt ebenfalls bei der Auswahl für die 

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, wenn 

mehr Bewerberinnen und Bewerber vorhanden 

sind, als Plätze zur Verfügung stehen. An der UMG 

gibt es dazu festgelegte Kriterien, die der Perso-

nalrat prüF, wenn es für eine Weiterbildung mehr 

Bewerberinnen und Bewerber gibt als Plätze vor-

handen sind. 

Für das Fort-und Weiterbildungsprogramm macht 

der Personalrat Vorschläge zu Fortbildungsveran-

staltungen, die sich dann auch im ferGgen Pro-

gramm wiederfinden. Übrigens werden von der 

Bildungsakademie im Laufe eines Jahres bei Be-

darf noch zusätzliche Fortbildungsveranstaltungen 

angeboten, die sich im Intranet finden lassen. Be-

schäFigte der UMG können auch an Fortbildun-

gen der Universität teilnehmen.  

Übrigens  „Beurlaubte BeschäFigte und Be-

schäFigte in Elternzeit sind rechtzeiGg und umfas-

send über Fortbildungsveranstaltungen zu unter-

richten.“ (AGG § 14 Abs.2) 

Was tun, wenn ein Fortbildungsantrag abgelehnt 

wird? Dann können Sie sich selbstverständlich bei 

uns melden. 

 

Abschließend ein paar Worte zum Bildungsurlaub. 

Alle BeschäFigten haben Anspruch auf fünf Tage 

Bildungsurlaub im Jahr. Wer Bildungsurlaub ma-

chen möchte, sollte vor Antragstellung darauf 

achten, dass das Seminar in Niedersachsen als Bil-

dungsurlaub anerkannt ist. Sollte Ihr Antrag abge-

lehnt werden, melden Sie sich bi�e bei uns. 

Fort- und Weiterbildung 
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Überarbeitung von Dienstvereinbarungen 
Seit ca. einem Jahr hat sich die IT-Arbeitsgruppe 

des Personalrats an mehreren IT-Projekten betei-

ligt. Die Hauptaufgabe war und ist die Überarbei-

tung der Rahmen-Dienstvereinbarung zur Daten-

verarbeitung und der Dienstvereinbarung über die 

Nutzung von SAP. Mi�lerweile sind diese Verein-

barungen fast 20 Jahre alt und eine entsprechen-

de Modernisierung ist notwendig geworden. Um 

die MitbesGmmung des Personalrates bei der Ein-

führung neuer SoFware/ IT-Systeme  zu erleich-

tern, wird derzeit eine Checkliste erarbeitet, wel-

che Bestandteil der Rahmen-Dienstvereinbarung 

EDV werden soll.  

Die Verhandlungen bzw. Gespräche gehen jetzt in 

die Endphase und beide Dienstvereinbarungen 

sollten in diesem Jahr zu einem Abschluss kom-

men.  

Neubau Rechenzentrum 
Seitens der Universität wird ein neues Rechen-
zentrum geplant. Dieses soll auf dem Nord-

Campus errichtet werden. Es soll sowohl bessere 

Arbeitsbedingungen bieten als auch mit der neu-

esten Technik ausgesta�et sein. Der Baubeginn ist 

für 2018 vorgesehen. Der Bau ist in zwei Phasen 

unterteilt. In der ersten Phase werden die GWDG* 

und ein Teil des G3-7 (IT) der UMG einziehen. Die 

IT-Abteilung der Universität folgt erst im zweiten 

Bauabschni�. (*GesellschaF für wissenschaFliche 

Datenverarbeitung mbH Gö,ngen = Hochschulre-

chenzentrum für die gesamte Georg-August-

Universität sowie Rechen-und IT-

Kompetenzzentrum für die Max-Planck-InsGtute) 

 

Neue Mitarbeiterkarten 
Auch bei den Mitarbeiterkarten ist vieles in Bewe-

gung. Als wäre es erst gestern gewesen, dass wir 

neue Mitarbeiterkarten benöGgten (aufgrund der 

Namensänderung von UKG auf UMG), müssen nun 

schon wieder „Neue“ her. Da die Karten mit im-

mer mehr FunkGonalitäten ausgesta�et werden, 

reicht der Speicher auf den bestehenden Karten 

nicht mehr aus und alle Karten müssen ausge-

tauscht werden. Inklusive der Karten der Studen-

ten werden ca. 70.000 Karten erneuert. Außerdem 

soll ein Kartenmanagementsystem eingeführt 

werden. 

ZutriQsicherung 
Wegen der vielen geplanten Neubauten hat sich 

die Dienststelle nach einem neuen ZutriQsiche-
rungssystem umgeschaut. Über die Wintermonate 

wurden in einem Pilotprojekt zwei Systeme im Ge-

schäFsbereich IT getestet. Mi�lerweile ist dieses 

Projekt zu einem Abschluss gekommen. Seitens 

der Universität wird jetzt eine Ausschreibung 

stafinden um einen „neuen“ Anbieter zu finden. 

WichGg: Das bestehende System von Siemens 

bleibt erhalten. Die Neubauten sollen jedoch mit 

Technik eines anderen Anbieters ausgesta�et 

werden. 

 

Überflüssig wie ein Kropf –  
Gerichtliches Beschlussverfahren zur    
Mitbes9mmung bei der Auslagerung der 
SAP Basis Administra9on 
Auch mit solchen Dingen muss sich der Personal-

rat beschäFigen: Auf den letzten Drücker fiel es 

der Dienststelle im vergangenen Frühjahr ein, den 

Personalrat darüber zu informieren, dass geplant 

war, die SAP Basis-AdministraGon an eine externe 

Firma zu vergeben. Was dann passierte, war völlig 

überflüssig, denn Personalrat und GeschäFsbe-

reich IT waren sich rasch einig, wie es gelingen 

könnte, zeitnah eine Vereinbarung dazu abzu-

schließen. Doch dann ergab sich ein – nicht not-

wendiger - Konflikt zwischen Dienststelle und Per-

sonalrat, ob die Vergabe an einen Externen über-

haupt zur MitbesGmmung vorgelegt werden 

müsste und ob dafür eine Änderung der bestehen-

den DV erforderlich ist. Der PR meinte „ja“, da die-

se (18 Jahre alte DV) genau die Bearbeitung durch 

Externe bislang ausschloss. Die Dienststelle ver-

IT, IT und nochmal IT … 
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Da die 

Lagerka-

pazitäten 

im Zent-

ralarchiv 

begrenzt sind, läuF seit Jahresbeginn 2015 unter 

Beteiligung des Personalrates das Projekt zur Digi-

talisierung von PaGentenakten. Noch ist nicht – 

wie in anderen Kliniken - an eine komple�e elekt-

ronische PaGentenaktenführung gedacht, sondern 

bisher erfolgt lediglich eine Digitalisierung der Ak-

te nach Beendigung der Behandlung. Das Einscan-

nen der Papierakten erfolgt durch einen externen 

Dienstleister. 

Nach Abschluss der Pilotphase erfolgte im Jahr 

2016 unter konGnuierlicher EvaluaGon und An-

passung der Prozesse sukzessive das rollout, so-

dass mi�lerweile fast alle Kliniken angeschlossen 

sind. Im Lenkungsausschuss, dem auch der Perso-

nalrat angehört, wird regelmäßig über den Fort-

lauf des Projektes berichtet und es werden Ent-

scheidungen über den weiteren Projektverlauf 

getroffen.  

Der Personalrat begleitet dieses Projekt, das Aus-

wirkungen auf die ArbeitsorganisaGon an den 

Leitstellen und Ebenenbüros, in Polikliniken und 

auf StaGonen hat. Etliche Berufsgruppen sind be-

troffen.  

Im Zusammenhang mit diesem Projekt wird insbe-

sondere der Datenschutzaspekt durchleuchtet 

werden müssen. Der Zugriff auf die elektronische 

Akte ist in der Regel einfacher als der auf die Pa-

pierakte, die derzeit im Archiv gelagert wird. Un-

befugter Zugriff auf PaGentendaten, z.B. auch auf 

PaGentendaten von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern, ist kein Kavaliersdelikt. 

Digitale Archivierung von Pa9entenakten 

Quelle: wu.ac.at 

neinte dieses MitbesGmmungsrecht. Da dies aus 

PR-Sicht nicht hinzunehmen war – hä�e solch ein 

Vorgehen schließlich auch Auswirkung auf zu-

künFige Entscheidungen über den Personalrat 

hinweg – sah sich der PR gezwungen, mit Unter-

stützung eines Rechtsanwaltes eine gerichtliche 

Klärung zu beauFragen. Das kostet viel Zeit und 

viel Geld – und keiner hat was davon … 

… und das, obwohl in der Sache bereits eine Eini-

gung in Sicht war. 

Zurzeit wird an den bestehenden IT-

Dienstvereinbarungen gearbeitet (s.o.), und wir 

warten darauf, dass die Dienststelle die Mitbe-

sGmmungsrechte des Personalrates anerkennt, 

damit wir das überflüssige Verfahren einstellen 

können. 

 

 

 

Diverse Mitbes9mmungsverfahren bei 
EDV-Einführung 
Im Rahmen seiner MitbesGmmungsrechte wurde 

der PR bei der Einführung diverser EDV-Systeme 

bzw. SoFware beteiligt – und sei es nur mit der 

InformaGon über eine Einführung und die Anfrage, 

ob diese zur MitbesGmmung vorzulegen ist. In je-

dem Fall gilt es, sich aus PR-Sicht das Projekt und 

die einzuführende SoFware anzusehen, zu prüfen, 

ob bestehende Dienstvereinbarungen eingehalten 

werden, ob der DatenschutzbeauFragte sein „ok“ 

gegeben hat, ob und welche Auswirkungen die 

Einführung ggf. auf betroffene Mitarbeiter/innen 

hat etc. etc. Je frühzeiGger der PR einbezogen 

wird, desto stressfreier ist dies in der Regel. Und in 

der Regel ist dann auch das MitbesGmmungsver-

fahren keine große Hürde mehr, wenn im Vorfeld 

die erforderlichen InformaGonen ausgetauscht 

und die Anforderungen des PR berücksichGgt wer-

den konnten. 

Durchgeführte Teilpersonalversammlungen 2016 
 

-  3 Versammlungen  für besGmmte Bereiche der PUMG zur angedachten Nachtdienstverkürzung  

-  1 Versammlung in der Betriebstechnik im Bereich  MSR u. Fördertechnik   

-  2 Versammlungen im HauswirtschaFl. Dienst  und eine in der Wäscherei  aufgrund der Gestellung  
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Ein Betrieb – eine Belegscha�? 

Weit gefehlt -TochtergesellschaFen besGmmen 

mehr und mehr das Bild und haben ihre eigenen 

Regeln, andere Arbeitsbedingungen und 

„natürlich“ auch eine andere Bezahlung. 

 

Leider musste sich der Personalrat im Jahr 2016 

mit dem Thema „TochtergesellschaFen“ sehr aus-

einandersetzen:  

HWD und Wäscherei kompleQ an die 
UMG Klinikservice GmbH 

Nachdem nun seit mehr als zehn Jahren im HWD 

und in der Wäscherei UMG-BeschäFigte und eine 

wachsende Anzahl von – wesentlich schlechter 

bezahlten - BeschäFigten der Klinikservice GmbH 

(KSG) nebeneinander in den Teams arbeiteten, 

stellte der Arbeitgeber nun fest, dass er sich da-

mit auf rechtlich schwierigem und unsicherem 

Terrain bewegte, und entschied, nunmehr die 

komple�e Aufgabe des HWD und der Wäscherei 

an die Tochter zu vergeben und die UMG-

BeschäFigten an die Tochter zu stellen. Dieses 

„Modell“ kannten wir bereits aus der Gastrono-

mie-GmbH und von den BeschäFigten des IKTD. 

Von dieser Maßnahme sind fast 400 BeschäFigte 

betroffen. Durch die sehr eingeschränkten Mitwir-

kungsrechte des Personalrates war es leider – al-

lein mit Argumenten – nicht möglich, die UMG zu 

einer anderen Entscheidung zu bewegen. 

 

„Keine Verschlechterungen“ (?) 
Nichts solle sich für die zukünFig Gestellten än-

dern und schon gar nichts verschlechtern, war die 

Ansage des Vorstands. Das vermochte der Perso-

nalrat nicht ohne Einschränkungen zu glauben. 

Und wenn, dann sollte es doch kein Problem sein, 

die Rechte der Gestellten in einer DV abzusichern 

und festzuschreiben. Die strikte Ablehnung dieses 

Vorhabens machte den PR stutzig, sodass wir ei-

nen anderen Weg suchten, um so viel wie möglich 

für die BeschäFigten abzusichern. In vielen Ge-

sprächen und langwierigen Verhandlungen ist 

dies einigermaßen gelungen. Insbesondere ist es 

gelungen, zumindest für einen Teil der BeschäFig-

ten noch vor der Gestellung an die KSG eine Stun-

denerhöhung durchzuführen – das wurde ihnen in 

den letzten zehn Jahren verwehrt, obwohl die 

Zwangs-Teilzeit für viele kein ausreichendes Ein-

kommen ermöglichte.  

Teil-Personalversammlungen  
Zur InformaGon der BeschäFigten nahm der PR an 

etlichen Dienstbesprechungen teil und führte drei 

Teil-Personalversammlungen sowie mehrere er-

gänzende InformaGonsrunden in Teams durch, in 

denen er die BeschäFigten über die Konsequen-

zen der Gestellung und über ihre Rechte aujlär-

te. Auch die Dienststellenvertreter und die Ge-

schäFsführung der KSG GmbH beantworteten die 

Fragen der BeschäFigten und versicherten immer 

wieder, dass es keine Verschlechterungen geben 

solle … Die BeschäFigten waren zum Teil skep-

Gsch und verlangten, dies schriFlich und mit Un-

terschriF vom Vorstand bestäGgt zu bekommen. 

Zusagen nicht gehalten 
Die Gestellung war noch nicht ganz vollzogen, als 

auch schon die ersten Verschlechterungen ver-

kündet wurden … Das Vertrauen in die Glaubwür-

digkeit der Verantwortlichen der UMG könnte so 

ganz schnell „dahin“ sein  – wenn es denn über-

haupt da war … 

Der Personalrat arbeitet aber weiter daran, den 

Vorstand und alle Verantwortlichen der UMG 

beim Wort zu nehmen und an ihre Zusagen zu er-

innern und für die Rechte der Gestellten zu kämp-

fen. 

Gastronomie GmbH  

Die BeschäFigten der Gastronomie GmbH arbei-

ten in den niedrigsten Lohngruppen für einen 

Hungerlohn und kämpfen derzeit für einen besse-

ren Haustarifvertrag, der sich dem TV-L annähern 

soll. Da der Personalrat schon immer das Mo�o 

„Ein Betrieb- eine BelegschaF – ein Tarif“ propa-

giert, beobachtet er die Entwicklung mit großem 

Interesse. Wir wollen nicht, dass es unter dem 

Dach der UMG BeschäFigte erster (UMG-Vertrag), 

zweiter (UMG-Vertrag an Tochter gestellt) und 

dri�er Klasse (Vertrag bei der Tochter) gibt. 

Zusammenarbeit mit den  
Betriebsräten 
Nach wie vor sGmmen sich die Betriebsräte der 

Gastronomie-GmbH, der KSG und der Personalrat 

ab, um nicht gegeneinander ausgespielt werden 

zu können und um möglichst gleiche PosiGonen 

zu den anstehenden MitbesGmmungsfragen zu 

entwickeln. 

Schwierig wird das bei den Themen, bei denen 

sowohl Betriebsrat als auch Personalrat zu beteili-
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Jedes Jahr gibt es Gesetzesänderungen oder Ge-

richtsurteile, die die Arbeit des Personalrats be-

treffen. Hier gilt es, immer auf dem aktuellen 

Stand zu sein und die Neuerungen zu beachten 

und ggf. zu nutzen. Folgende Gesetzesänderungen 

haben den Personalrat im Jahr 2016 besonders 

beschäFigt. 

Novellierung des Niedersächsischen       
Personalvertretungsgesetzes 

Zum 01. Januar 2016 trat das novellierte Nieder-

sächsische Personalvertretungsgesetz (NPersVG) 

in KraF. Dieses Gesetz ist die Grundlage unserer 

Arbeit, es regelt Rechte und Pflichten und damit 

die Handlungsspielräume der Personalvertretung. 

Leider war die Reform nicht so umfangreich wie 

erhoe, sodass etliche Schwachstellen des Geset-

zes, die die Rechte des Personalrates einschrän-

ken, erhalten blieben.  

Einige für unsere BeschäFigten bedeutsame Än-
derungen seien hier kurz zusammengestellt: 

• Wahlrecht bei den Personalratswahlen für 

an TochtergesellschaFen gestellte Be-

schäFigte 

• Erweiterte InformaGonsrechte für den PR 

durch die Bildung eines WirtschaFsaus-

schusses 

• MitbesGmmung über die Anwendung von 

Befristungsgründen 

• MitbesGmmung über personelle Maßnah-

men von wissenschaFlichen BeschäFigten 

und wissenschaFlichen HilfskräFen 

• Vergrößerung der JAV 

• Verbesserung der Freistellungsstaffel  

Um alle Personalratsmitglieder auf den aktuellen 

Stand des novellierten Gesetzes zu bringen, waren 

umfangreiche Schulungsmaßnahmen auch für die 

„alten Hasen“ erforderlich. 

Niedersächsisches Hochschulgesetz  

Auch das Niedersächsische Hochschulgesetz 

(NHG) wurde im Jahr 2015 novelliert und trat zum 

01. März 2016 in KraF.  

Neben einigen Verbesserungen für die Wissen-

schaFlichen Mitarbeiter/innen verbesserte die 

Novelle die PosiGon des Personalrates, der bislang 

im NHG kaum eine Rolle spielte, indem der Perso-

nalrat nun mit beratender SGmme in den Fakul-

tätsrat und den Senat einzuladen ist. Außerdem 

sicherte es das Teilnahmerecht an den SGFungs-

ausschuss- und SGFungsratssitzungen. 

Wissenscha�szeitvertragsgesetz 

Auch dieses Gesetz, das vor allem Befristungsmög-

lichkeiten für WissenschaFlerInnen regelt, wurde 

novelliert. Neu ist, dass das nicht-

wissenschaFliche Personal, das in der Forschung 

täGg ist, nicht mehr nach diesem Gesetz befristet 

werden kann. Allerdings bietet das Teilzeit- und 

(Fortsetzung auf Seite 26) 

Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Co. 

Quelle: berlin.de 

gen sind oder bei den Themen, wo der Betriebsrat 

Regelungen für die TochterbeschäFigten und der 

Personalrat Regelungen für die Gestellten festlegt 

(z.B. beim Thema Gesundheit). 

Die GeschäFsführungen der GmbHs würden dies 

am liebsten alles ohne Personalrat tun – aber so 

einfach geht das nicht! 

 

UMG Facility GmbH 
Diese GmbH wächst und wächst und wächst – ein 

steter Anlass zur Sorge bei den BeschäFigten, die  

in den TäGgkeitsbereichen arbeiten, die auch von 

der GmbH bearbeitet werden – Maler, Reparatu-

ren, Umzüge, Fahrdienst - um hier nur einige zu 

nennen. Längst geht der TäGgkeitsbereich der 

UMGf weit über den Wachdienst hinaus. UMGf-

Gebäude, -Parkplätze, -Fuhrpark und „Uniformen“ 

prägen zunehmend auch das Bild an der UMG. 

Offiziell sind im vergangenen Jahr keine TäGgkeits-

bereiche der UMG an die UMGf vergeben oder 

verlagert worden, doch der „Augenschein“ hält 

die Befürchtungen wach und schürt immer wieder 

neue Ängste bei UMG-BeschäFigten. 
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Ca. 800 WissenschaFlerInnen 

arbeiten an der UMG, hinzu-

kommen ca. XXX Wissen-

schaFliche HilfskräFe und 

natürlich sind auch die ÄrzGn-

nen und Ärzte neben ihren 

Aufgaben in der Krankenver-

sorgung in der WissenschaF 

täGg. 

Seit Anfang des Jahres 2016 ist der Personalrat 

auch bei den personellen Einzelmaßnahmen der 

WissenschaFlerInnen und der WissenschaFlichen 

HilfskräFe in der MitbesGmmung. Jetzt haben wir 

jede Woche schwarz auf weiß vorliegen, unter 

welchen Bedingungen der wissenschaFliche 

Nachwuchs arbeitet. Befristungen sind an der Ta-

gesordnung, vielfach auch besonders kurze Ver-

träge, die nicht einmal die Dauer des Projektes 

umfassen. Ob und wie es gelingen kann, aus den 

(neuen) Rechten der WissenschaFlerInnen, die 

sich seit 2016 aus dem NPersVG 

und aus dem NHG ergeben, bes-

sere Arbeitsbedingungen abzu-

leiten – daran arbeitet der Per-

sonalrat, ein Patentrezept gibt 

es nicht.  

Was bereits auffiel, ist die Tatsa-

che, dass in der Vergangenheit 

z.T. Verträge nicht auf Basis des TV-L abgeschlos-

sen wurden.  

Dies macht der Personalrat so natürlich nicht mit. 

Alle BeschäFigten der UMG sind selbstverständ-

lich nach dem TV-L bzw. TV-Ä zu beschäFigen.  

Ausnahme sind leider die WissenschaFlichen 

HilfskräFe, deren Vergütung und deren Arbeitsbe-

dingungen per Erlass geregelt sind. 

Hier gibt es das Problem, dass junge Wissen-

schaFlerInnen darauf angewiesen sind, Ergebnis-

se vorzeigen zu können, um ihre WissenschaFs-

Wissenscha�lerInnen als Arbeitnehmer 

Befristungsgesetz leider weiterhin umfangreiche 

Befristungsmöglichkeiten für diesen Personen-

kreis, der häufig über viele Jahre, teils Jahrzehnte 

befristet beschäFigt wird. 

Die Prüfung der Auswirkungen auf die Arbeitsbe-

dingungen der WissenschaFlerInnen und sich 

daraus evtl. ergebende Handlungsmöglichkeiten 

des PR sind „in Arbeit“. 

Landeshochschulpersonalrätekonferenz 
(LHPRK) 
Aufgrund der Änderung des § 4 des Niedersäch-

sischen Hochschulgesetzes NHG muss die Lan-

deshochschulkonferenz (LHK), die aus Vertretern 

der Universitäten und Hochschulen besteht, nun 

– neu - die Personalräte der Hochschulen in ge-

eigneter Form in ihre Beratungen mit einbezie-

hen.  

Um die künFige Teilnahme an den Landeshoch-

schulkonferenzen zu regeln und vorzubereiten, 

haben sich die Personalräte von Hochschulen 

und Universitäten im Land Niedersachsen zur 

Landeshochschulpersonalrätekonferenz zusam-

mengeschlossen. Um die OrganisaGon der 22 

Personalräte untereinander zu regeln, wurde im 

Vorfeld eine GeschäFsordnung erarbeitet, die 

die beigetretenen Personalräte, zu denen auch 

wir gehören, per Beschluss anerkannt haben. 

Niedersachsenweit finden nun jährlich vier 

Treffen der LHPRK sta�, an denen auch jeweils 

ein Mitglied unseres Personalrats beteiligt ist.  

Hierdurch wurde auch das Problem aus den letz-

ten Jahren gelöst, dass die Vertreter der 

SGFungshochschulen, die nicht mehr im Haupt-

personalrat beim MWK (Ministerium für Wissen-

schaF und Kultur) vertreten sind, nun wieder ei-

ne offizielle Basis für die hochschulübergreifende 

Zusammenarbeit haben. 

Die LHPRK beschäFigt sich mit Themen, die alle 

oder zumindest mehrere ihrer Mitglieder be-

treffen, entwickelt gemeinsame Handlungsvor-

schläge und dient dem InformaGonsaustausch. 

Eine DelegaGon der LHPRK soll zukünFig in den 

Landeshochschulkonferenz-Sitzungen die The-

men der LHPRK präsenGeren. Dieses Vorgehen 

soll zunächst für ein Jahr erprobt werden. Die 

erste gemeinsame Sitzung ist für September die-

ses Jahres geplant. 

(Fortsetzung von Seite 25) 
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karriere zu fördern. Damit ist Tür und Tor geöff-

net, von den KollegInnen mehr abzufordern als in 

ihren Arbeitsverträgen steht und bezahlt wird.  

OF ist eine Trennung zwischen Beruf und Privatle-

ben kaum möglich: Kommen doch die besten 

Ideen oF unter der Dusche oder in der Badewan-

ne. Allerdings stellt sich die Frage, wo beginnt die 

Arbeitszeit und wo endet sie.  

Wir als Personalrat sind darauf angewiesen, dass 

die WissenschaFlerInnen mit ihren Problemen zu 

uns kommen, damit wir auf längere Sicht Lösun-

gen finden können.  

Alles in allem ist dieses neue Arbeitsfeld sehr um-

fangreich, erfordert viel Zeit – und die Erzielung 

von Verbesserungen ist durchaus schwierig. 

Strategie UMG 2020 

Nachdem der Personalrat sich bereits zum Ende 

der vergangenen Amtsperiode mit dem Strategie-

papier „UMG 2020“ befasst und eine ausführliche 

Stellungnahme verfasst ha�e, beteiligt er sich nun 

im Rahmen der Umsetzung diverser Handlungsfel-

der. 

Insgesamt wurden zu zwölf Handlungsfeldern Ar-

beitsgruppen ins Leben gerufen, an dreien ist der 

PR bisher akGv beteiligt, bei den übrigen verfolgt 

er die Ergebnisse, soweit sie zur Verfügung ste-

hen. Jeweils nach ZusammenkunF des Lenkungs-

kreises wird der Personalrat vom Vorstand über 

den Umsetzungsstand informiert. 

 
Handlungsfeld 10 – „Administra9on“ 

In diesem Handlungsfeld geht es um die OpGmie-

rung der AdministraGon. Hieraus ergeben sich vie-

le Fragestellungen und Themen, bei denen der PR 

frühzeiGg einbezogen werden muss, da Mitbe-

sGmmungsrechte zu beachten sind (z.B. bei der 

Einführung neuer SoFware im Personalbereich). 

Viele Vorschläge müssen „in der Linie“ umgesetzt 

werden und auch hier muss selbstverständlich 

eine PR-Beteiligung stafinden. 

 

Handlungsfeld 09 – „Die UMG als Arbeitgeber“ 

In diesem Handlungsfeld wurden mehrere „Unter-

Arbeitsgruppen“ gebildet, an denen sich der PR 

beteiligt, so in den AGs Weiterentwicklung des 

FührungskräFeentwicklungsprogramms, Lebens-

phasenbezogene Arbeitszeitmodelle, Ausfallma-

nagement, Stärkung der Gleichstellung von Frau-

en und Erhöhung der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, zu der es noch eine Unter-AG zur Ver-

besserung der KiTa-Platz-SituaGon gibt. 

 

 

 

Arbeitsgruppe „Lebensphasenbezogene Arbeits-
zeitmodelle“ (aus dem Handlungsfeld 9) 
In den letzten 20 Jahren haben sich allgemeine 

Arbeitszeitstandards zunehmend verändert. In 

einem Krankenhaus ist es wichGg, die verschiede-

nen Arbeitszeitmodelle flexibel den jeweiligen 

Bedürfnissen anzupassen. Die betrieblichen Erfor-

dernisse sollten in Zeiten von FachkräFemangel 

nicht zur Vernachlässigung der individuellen Be-

dürfnisse von BeschäFigten führen. Die Verein-

barkeit von Familie und Beruf ist heute für die Be-

schäFigten phasenweise eine große Herausforde-

rung trotz z.B. Elternzeit, Erziehungspause, Pflege-

zeiten usw. Der demographische Wandel und dar-

aus resulGerende Anforderungen müssen eben-

falls BerücksichG-

gung finden.  

Personalgewin-

nung, eine Steige-

rung der Familien-

freundlichkeit, 

Fehlzeitenreduzie-

rung und eine Stei-

gerung der We�-

bewerbsfähigkeit 

sind das Ziel dieser 

Arbeitsgruppe. Der 

Personalrat unter-

stützt die Arbeit in 

dem Handlungs-

feld, um damit zur 

Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen in der UMG beizutragen.  
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Quelle: www.hm.edu 

Kinderbetreuung 
Ein wichGger Baustein bei der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf ist sicherlich die Kinderbetreu-
ung. Unsere KindertagesstäQe hat insgesamt 155 

Plätze, diese reichen bekanntermaßen bei Weitem 

nicht aus. So kommen auf einen Platz im Klein-

kindbereich vier Anmeldungen, die Tendenz ist 

weiterhin steigend. Die zusätzlichen KiTa-Plätze, 

die im ASC vergeben werden können, im Jahr 2016 

waren es drei, sind im Grunde ein Tropfen auf den 

heißen Stein. Bei der Vergabe von KiTa-Plätzen in 

der KiTa-Konferenz achtet der Personalrat auf die 

Einhaltung der in der KiTa-Ordnung festgelegten 

Kriterien. Bei Fragen der OrganisaGon, wie z.B. 

den Öffnungszeiten oder den Beiträgen, ist der 

Personalrat in der MitbesGmmung. Neben der Kita 

gibt es weitere Angebote zur Kinderbetreuung. So 

wurde durch die GleichstellungsbeauFragte, Frau 

Lipschik, das Angebot zur Kinderbetreuung in Not- 

und Randzeiten mit 30 Plätzen, und ein umfangrei-

ches Ferienprogramm auf den Weg gebracht. Soll-

ten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich bi�e 

an das Gleichstellungsbüro. Der Personalrat hat 

darauf zu achten, dass alle Angebote allen Be-

schäFigten gleichermaßen offen stehen. 

Elternzeit, Pflegezeit und  
Familienpflegezeit 
Bei Fragen zur Elternzeit, Pflegezeit und Familien-
pflegezeit ist der Personalrat für viele BeschäFige 

erste Anlaufstelle. Immer wieder erreichen uns 

Anfragen zur Arbeitszeit in Bezug auf die Verein-

barkeit von Familie und Beruf. Einige Fragen zur 

Telearbeit wurden ebenfalls an uns gerichtet. 

Manchmal 

sind individu-

elle Lösungen 

für einen ge-

wissen Zeit-

raum von Nö-

ten, gerade dann, wenn es keine gesetzliche 

Grundlage, wie z.B. für die Eltern- oder Familien-

zeit, gibt.  

Der Erholungsurlaub und die entsprechende Ur-

laubsplanung ist ebenfalls ein wichGger Punkt, 

wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf geht. Näheres in unserem ArGkel zum Urlaub.  

 
Audit berufundfamilie 

Auch wenn es in den letzten Jahren zu einem er-

weiterten Angebot in Richtung Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf gekommen ist und die UMG das 

ZerGfikat zum Audit berufundfamilie erhalten hat, 

gibt es auf diesem Gebiet noch LuF nach oben. 

Häufig erreichen uns Beschwerden von BeschäFig-

ten darüber, dass Vorgesetzte nicht im Sinne eines 

familienfreundlichen Betriebes handeln. Sogar zu 

familienfeindlichen Äußerungen soll es schon ge-

kommen sein, v.a. gegenüber Alleinerziehenden. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann aber nur 

gelingen, wenn alle Vorgesetzten die Maximen des 

Audits verinnerlicht haben und in ihr tägliches 

Handeln einbeziehen. Allerdings brauchen Vorge-

setzte auch Handlungsspielräume, um dem Audit 

berufundfamilie gerecht werden zu können. 

Der Personalrat lässt sich regelmäßig über den 

Umsetzungsstand des Audits berichten und betei-

ligt sich an Arbeitsgruppen und der Vorbereitung 

und Umsetzung von Maßnahmen. 

Vereinbarkeit Familie und Beruf 
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Urlaub, endlich Urlaub … 

Dienstvereinbarungen – Rekordjahr 2016 

… aber bis dahin ist’s oF ein weiter Weg – bevor 

man überhaupt starten kann. 

Zum Thema Urlaub haben BeschäFigte viele Fra-

gen, mit denen sie sich an uns wenden. Eine sehr 

häufig gestellte Frage ist diese: „Darf meine Vor-

gesetzte/mein Vorgesetzter meinen Urlaub einsei-

Gg verplanen?“ Das darf sie/er natürlich nicht.  

So nehmen Beratungsgespräche und die Vermi�-

lung bei Konflikten, wenn es um den Urlaub geht, 

einen großen Teil der Zeit 

der Personalratsarbeit ein.  

Besonders oF erreichen 

uns Beschwerden aus der 

Pflege, denn immer wieder rufen Vorgesetzte 

Pflegende im bereits angetretenen Urlaub an, um 

sie zur Arbeit zu bi�en. Der Urlaub ist dann oF 

verdorben, da die BeschäFigten an die Arbeit 

denken, und der Erholungswert fast auf null sinkt. 

Nach wie vor gilt: Dienstvereinbarungen lohnen 

sich für die BeschäFigten, weil nur so zwischen 

Personalrat und Dienststelle Regelungen verbind-

lich festgeschrieben werden können, die nicht ge-

setzlich oder per Tarifvertrag geregelt sind! 

Im Jahre 2016 ha�e der Personalrat hier so viel 

wie noch nie zu tun. Nicht nur die Erarbeitung 

neuer Dienstvereinbarungen ist aufwändig, auch 

die Überarbeitung bestehender Vereinbarungen 

erfordert häufig gründliche Vorarbeit durch den 

PR und viele Verhandlungsrunden. Das Jahr 2016 

stellte mit der Verhandlung von insgesamt zwölf 

Dienstvereinbarungen (bzw. Regelungsabreden) 

einen Rekord dar. Ein manchmal ziemlich an die 

Nerven gehendes GeschäF, das viel Zeit frisst, die 

an vielen anderen Stellen gebraucht würde … 

Weitgehend unproblemaGsch und relaGv zügig 

abzuarbeiten waren die Verlängerungen der be-

fristet geltenden Dienstvereinbarungen zum 

„Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment“ (BEM) und zum Internen Stellenmarkt 
(ISM), die im gegenseiGgen Einvernehmen zwi-

schen Dienststelle und Personalrat verlängert wur-

den.  

Wesentlich aufwändiger gestaltete sich die Neuer-

arbeitung und Verhandlung der Dienstvereinba-

rungen  

• zum Iden9ty Management (IDM), 

• zur Neueinstellung oder Aufstockung vorhan-
dener Teilzeitstellen von ausgebildetem Pflege-
personal gemäß § 4 Abs. 8 KHEntgG“, 

• zur Verkürzung der Ruhezeit im Pflegedienst, 

sowie die Regelungsabrede über die SAP Basis 
Administra9on durch die Firma Sycor 

die letztendlich aber – 

nach zum Teil sehr 

schwierigen Verhandlun-

gen oder unter enormem 

Zeitdruck im Jahr 2016 

abgeschlossen werden 

konnten. 

Auch die Überarbeitung 

von Dienstvereinbarun-

gen, die entweder „in die 

Jahre gekommen sind“ und daher einer Aktualisie-

rung bedurFen wie die „Dienstvereinbarung zur 
Suchtpräven9on und Suchthilfe“ oder die inhaltli-

cher Änderungen bedurFen wie die Dienstverein-

barungen zur Erprobung der Telearbeit an der 
UMG und zur Parkraumbewirtscha�ung, erfor-

derten viel Zeit, konnten aber im Jahr 2016 zum 

Abschluss gebracht werden. 

Nicht gelungen ist dies bei der Rahmen-DV Ar-
beitszeit, deren Verhandlung sich ausgesprochen 

zäh und langwierig gestaltet. 

Eine Reihe weiterer Dienstvereinbarungen befin-

det sich zurzeit noch in der Erarbeitung und Ver-

handlung. Hierbei handelt es sich um die Rahmen-
DV IT, die DV SAP sowie die Regelungsabrede zur 

Einführung des Lizenzmanagements der Fa. 
Snow. 

Eine vollständige Liste aller für die UMG geltenden 

Dienstvereinbarungen findet sich auf den PR-Web-

Seiten unter  

h�p://www.personalrat.med.uni-goe,ngen.de/

html/vereinbarungen.html. 
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… mit dem Auto 

Für die Autofahrer stellt sich vor allem das große 

Thema Parken, was vor allem für diejenigen, die 

tatsächlich auf das Auto angewiesen sind, oF ein 

Problem darstellt. 

Damit die allgemeine Parkplatznot ein wenig gelin-

dert wird, sind auf dem Gelände des ehemaligen 

Golfplatzes rund 150 zusätzliche Parkplätze ent-

standen. Die Parkflächen am Albrecht-Thaer-Weg 

und am Porscheweg werden nun immer mehr ge-

nutzt, dort ist das Parken zudem auch kostenfrei. 

Für alle, denen der Weg zum Klinikum jedoch noch 

zu weit ist, gibt es am Porscheweg die Möglichkeit, 

ein Fahrrad abzustellen.  

Und dann auch noch mehr Geld bezahlen? 

Seit dem 15. Februar 2017 wurden die Parkgebüh-

ren erstmals seit dem Jahr 2000 um 40 % erhöht. 

Das heißt man bezahlt jetzt 7 Cent pro Stunde 

(maximal 60 Cent pro Tag), sta� wie bisher 5 Cent 

(und maximal 45 Cent pro Tag). 

Im Vergleich mit anderen Kliniken sind die Gebüh-

ren immer noch verhältnismäßig günsGg. Da die 

Parkgebühren in der Dienstvereinbarung zur Park-

raumbewirtschaFung festgelegt sind, war für eine 

Erhöhung eine Änderung dieser Dienstvereinba-

rung nöGg. In dem Zuge konnte der Personalrat 

einige Verbesserungen in der DV erzielen, wenn 

auch der posiGve Nebeneffekt, dass sich der Zu-

schuss für das VNS-Ticket hat von 5,11 € auf 6 € im 

Monat erhöht hat, eher bescheiden ist.  

… mit dem Fahrrad 

Für all die Radlerinnen und Radler, die selbst bei 

schlechtem We�er das Rad zur Arbeit nutzen, set-

zen wir uns weiterhin dafür ein, dass endlich mehr 

komfortablere Abstellplätze für ihre fahrbaren Un-

tersätze eingerichtet werden. Schon im letzten 

TäGgkeitsbericht ha�en wir verkündet, dass die 

UMG insgesamt 100 000 € für Fahrradabstellplät-

ze eingestellt hat. Bisher wurden neue Fahrrad-

ständer am Westeingang und vor der Kinderklinik 

im Bereich des Zugangs zum UBFT-Gebäude über 

die Ebene 01 aufgestellt. Da sie aber leider nicht 

überdacht sind, werden sie auch nicht gut ange-

nommen. So stellen viele Radlerinnen und Radler 

ihre Räder lieber unter das Vordach, was im 

Brandfall ein Problem werden könnte.  
(Fortsetzung auf Seite 31) 

Auf dem Weg zur UMG … 

Ein ungestörter Urlaub ist aber wichGg zur Rege-

neraGon und zur Erhaltung der ArbeitskraF. Allen 

BeschäFigten steht es daher frei, in einem sol-

chen Fall gegen den Arbeitgeber auf Schadenser-

satz zu klagen.  

Neben der Beratung und Hilfe bei Konflikten ge-

hört die sorgfälGge Bearbeitung der Urlaubspläne 

zu den Aufgaben des Personalrats. Hier ist es der 

Personalrat, der oF noch die eine oder andere 

InformaGon einholen muss. Rechnet man alle Zei-

ten zusammen, in denen der Personalrat aus-

schließlich mit dem Thema Urlaub befasst ist, so 

kommt man auf mehr als einen Arbeitsmonat.  

Auf Grund dieser Tatsache überprüF der Perso-

nalrat gerade, ob eine Dienstvereinbarung zum 

Erholungsurlaub hier Abhilfe schaffen und für 

größere Rechtssicherheit für die BeschäFigten 

sorgen kann. Der Personalrat erachtet es im Sinne 

der BeschäFigten als unbedingt geboten, Unsi-

cherheiten und nicht rechtskonformen Handha-

bungen des Urlaubs entschieden entgegenzutre-

ten. Von einer Regelung des Urlaubs durch eine 

Dienstvereinbarung ist zu erwarten, dass sie die 

gerechte Behandlung der Interessen von Be-

schäFigten sowie einen reibungslosen Ablauf der 

Urlaubsplanung und der Erteilung des Urlaubs 

sicherstellt. Die Regelungen sollen dazu dienen, 

Konflikte zwischen Vorgesetzten und BeschäFig-

ten zu vermeiden und für Rechtssicherheit, 

Gleichbehandlung und Transparenz zu sorgen. 

Natürlich wird eine Dienstvereinbarung nicht alle 

Konflikte ausräumen können, aber sie stellt eine 

OrienGerungshilfe dar. 

Übrigens: Für unsere gestellten Kolleginnen und 

Kollegen in der UMG–Gastronomie GmbH und in 

der UMG-Klinikservice GmbH gelten bereits die 

dort abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen 

zum Urlaub. 

Quelle: brewes.de 
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In der Vergangenheit gab es immer wieder Anfra-

gen von BeschäFigten, ob die UMG das E-Bike-

Leasing unterstützt, so wie z.B. im Klinikum Kas-

sel. Leider gibt es bisher aber noch keine Anzei-

chen dafür, dass die Verantwortlichen an dieser 

Stelle akGv werden wollen. 

 

… oder per pedes 

Kaum beachtet fühlen sich Fußgänger an der 

UMG, wenn es um Ihre Sicherheit geht. Auf dem 

gesamten UMG-Gelände herrscht das Gebot, 

Schri� zu fahren, leider halten sich Autofahrerin-

nen und Autofahrer nur sehr selten daran. Schil-

der fallen kaum auf, auch hier drängt der Perso-

nalrat auf Lösungen. 

(Fortsetzung von Seite 30) 

Öffentlichkeitsarbeit des Personalrats 

Kaum zu übersehen ist unser Info-HeF „Der Per-
sonalrat informiert“, denn es wird in ca. zweimo-

naGgen Abständen „ins Haus gespült“. Hierin 

werden die BeschäFigten über aktuelle Proble-

me, Geschehnisse und Projekte an der UMG auf 

dem Laufenden gehalten. Das „PR-Info“ ist auch 

auf unserer Homepage zu finden und von der 

Startseite des Intranets besteht ein Schnellzugriff. 

(„InformaGonen des Personalrates“).  

Erstellt wird das „PR-Info“ durch den Öffentlich-
keitsausschuss, der wöchentlich tagt und aus 

fünf Mitgliedern des PR-Gremiums besteht. Be-

vor die Texte ins Info gelangen, werden sie in der 

Personalratssitzung vorgelegt und ggf. mit Ände-

rungen versehen. Im vergangenen Jahr haben wir 

neben den allgemeinen Ausgaben mehrere Extra-

Flyer herausgebracht, z.B. „Wich9ge Fakten zur 
Urlaubsplanung“ und zwei „Extra-Ausgaben“ für 

die MitarbeiterInnen des Pflegedienstes der 

UMG. Diese PublikaGonen stehen auf unserer 

Homepage weiterhin bereit. Auch dieses HeF, 

der „TäGgkeitsbericht 2016“, liegt mit der Organi-

saGon, EndredakGon und Layout in den Händen 

des Öffentlichkeitsausschusses.  

Darüber hinaus sind wir bei 

den Einführungsveranstaltun-

gen für neue MitarbeiterInnen 

dabei, händigen dort unseren 

Begrüßungsflyer aus und infor-

mieren kurz über den Perso-

nalrat. Auch an den Jubilä-

umsveranstaltungen für lang-

jährige MitarbeiterInnen sind 

wir beteiligt und halten einen 

Redebeitrag. 

Bei der Begrüßung der neuen 

Auszubildenden und bei den  

 

 

feierlichen Verab-

schiedungen nach erfolgreichem Abschluss der 

Ausbildung spricht der PR ein Grußwort, in der 

Krankenpflege-, Hebammen- und OTA-Schule hält 

ein Personalratsmitglied darüber hinaus eine Info

-Unterrichtsstunde. 

Auch letztes Jahr hat der Personalrat die „Ak9on 
mit dem Rad zur Arbeit“ an der UMG und die 

dazugehörende Ab-

schlussveranstaltung 

mit Preisverleihung 

und Imbiss organisiert. 

Rund 90 BeschäFigte 

der UMG haben an 

der AkGon teilgenom-

men. Ebenso wie die 

alljährliche Veranstal-

tung zum Interna9o-
nalen Frauentag, ge-

hören diese Veranstal-

tungen mi�lerweile 

fest ins „UMG-Jahr“. 
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Das Alltagsgeschä� eines Personalrates 

Stand: März 2017

Ausschuss Arbeitszeit AG Erstellung Rahmen-DV Arbeitszeit

H.-M. Gurland, C. Schulz, D. Hunt, H. Meyer,                       

J. Engelmayer, G. Zander, J. Eichkorn

E. Bach-Reinert, H.-M. Gurland, C. Schulz, D. Hunt,              

J. Eichkorn, G. Zander

AG zur Evaluation der AZ-Änderung für das Personal im 

Bereich Mess-Steuer-Regeltechnik u. Fördertechnik (im 

G3-34 Techn. Gebäudem.)
AG Vorbereitung Veranstaltung Int. Frauentag                                                                                                                                                                                                                                                                 

C. Schulz, S. Kerl, Stellv. D. Lange, Bernd Hennig
M. Küchler, E. Westphal, C. Schulz, D. Lange, H. Meyer,         

C. Selk, J. Sporleder

Personalia- Ausschuss AG Bildung Wirtschaftsausschuss

E. Westphal, O. Uhde, P. Demir, G. Zander,  C. Selk E. Bach-Reinert, D. Lange, M. Küchler, D. Hunt

Arbeitssicherheitsausschuss ASIA AG DV Urlaub

O. Uhde, C, Schulz, D. Lange, P. Demir, K.-D. Lechte,             

M. Blume, M. Schulz

M. Küchler, D. Lange, G. Zander, H. Meyer, C. Schäfer,      

B. Dohmann

Öffentlichkeitsausschuss AG Wissenschaftliche Mitarbeiter

J. Eichkorn, H.-M. Gurland, D. Schwalm, J. Laudahn,           

O. Uhde

O. Uhde, Dr. A. Uy, F. Abraham

IT Ausschuss Landeshochschulpersonalrätekonferenz (LHPRK)

E. Bach-Reinert, J. Eichkorn, D. Hunt, H. Herrmann D. Hunt, stellv. E. Bach-Reinert, G. Zander

Betreuung der EDV in den PR-Büros

D. Hunt, H. Herrmann

PR-interne Ausschüsse und Arbeitsgruppen

Im Mi�elpunkt steht die wöchentliche Personal-
ratssitzung, die immer dienstags vormi�ags 

stafindet, sowie die Vor- und Nachbereitung.  

Neben der wöchentlichen Personalratssitzung 

zählen diverse andere Termine zu den RouGne-

aufgaben der (freigestellten) PR-Mitglieder. Ge-

nannt seien hier beispielsweise regelmäßige Ge-

spräche mit Vertretern der Dienststelle, wie Ge-

schäFsbereichsleitern, einzelnen Vorstandsmit-

gliedern oder auch dem Gesamtvorstand. In die-

sen Gesprächen stehen in der Regel Themen auf 

der Agenda, die für alle oder viele MitarbeiterIn-

nen, nicht nur den Einzelnen, von Belang sind.  

Einmal im Monat findet darüber hinaus in der 

Personalratssitzung das sogenannte 

„Dienststellengespräch“ mit Hr. Dr. Freytag 

(Vorstand WirtschaFsführung und AdministraG-

on) und Hr. Müller (GeschäFsbereichsleiter Per-

sonal) sta�. In diesem Dienststellengespräch 

werden die Fragen des gesamten Gremiums di-

rekt beantwortet, bzw. es besteht die Möglich-

keit, den Personalrat über Neuigkeiten oder Pla-

nungen seitens der UMG zu informieren. 

Einen großen Anteil unserer Arbeit nimmt das 

sogenannte TagesgeschäF ein. Von der Vor- und 

Nachbereitung der wöchentlichen Personalrats-

sitzung, mitzubesGmmenden Arbeitszeiten und 

personellen Maßnahmen, über die sicherheits-

technischen Begehungen. Diese finden mi�ler-

weile fast täglich irgendwo im Haus sta�. Glei-

ches gilt für Bewerberauswahlgespräche und die 

täglichen Beratungen von Mitarbeitern. 

Wir stehen auch in Kontakt mit anderen Perso-
nalräten wie z.B. der Universität, aber vor allem 

mit Personalräten anderer Universitätsklinika. So 

ist ein gegenseiGger Erfahrungsaustausch mög-

lich und man kann gegenseiGg  voneinander pro-

fiGeren. Auch gibt es einen regelmäßigen Aus-

tausch mit den Betriebsräten der Tochtergesell-

schaFen. 
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Mitglieder des PR´s in Ausschüssen, Projekt- und Arbeitsgruppen                               
mit der Dienststelle 

 Stand: März 2017 

Klinikkonferenz S9�ungsrat/ S9�ungsausschuss 

    

E. Bach-Reinert, stellv. E. Westphal E. Bach-Reinert 

    

Lenkungsausschuss Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment 

Projektgruppe Einbindung ehemaliger Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 

    

E. Bach-Reinert, D. Hunt, E. Westphal D. Hunt, D. Lange, P. Demir, H. Meyer 

    

Arbeitskreis Betriebliches Eingliederungsmanagement Bewertungskommission Betriebliches Vorschlagwesen 

    

E. Westphal, E. Bach-Reinert, stellv. C. Schulz,                                  

M. Küchler 

S. K. Homburg, Dr. T. Langbein, D. Klabunde,                         

stellv. D. Lange, H.-M. Gurland, H. Meyer 

    

Projektgruppe Koordinierung Pflegegebäude (KoPF) Arbeitsschutzausschuss (ASA) 

    

O. Uhde, stellv. D. Lange O. Uhde, C. Schulz, stellv. D. Lange, P. Demir 

    

Lenkungsausschuss Digitales Archiv Kitakonferenz 

    

E. Bach-Reinert, stellv. D. Hunt M. Küchler, C. Selk, stellv. D. Lange, D. Hunt 

    

Wohnungsausschuss Projektgruppe Telearbeit 

    

C. Schulz, M. Küchler C. Schulz, M. Küchler 

    

Projektkernteam Spindmanagement Parkraum-Ausschuss 

    

C. Schulz, O. Uhde O. Uhde, M. Küchler, stellv. C. Schulz, D. Lange, H. Mey-

er 

    

PG zur Strategie UMG 2020, "Weiterentwicklung des 
Führungskrä�e-Entwicklungsprogramms" HF 09 

AG Personalentwicklungsgespräche mit Zielvereinba-
rungen 

    

E. Bach-Reinert, stellv. E. Westphal D. Hunt, Stellv. H.-M. Gurland 

    

PG zur Strategie UMG 2020, "Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Lebensphasenbezogene Arbeitszeitmodel-
le" HF 09 

PG zur Strategie 2020, "Weiterentwicklung der Admi-
nistra9on und der internen Steuerungsmechanismen" 
HF 10 

    

M. Küchler, stellv. H.-M. Gurland, D. Lange G. Zander, stellv. D. Hunt 

    

AK Sucht Fakultätsrat 

    

E. Bach-Reinert, E. Westphal, stellv. C. Schulz E. Bach-Reinert, stellv. E. Westphal 

    

AG Rahmen-DV Arbeitszeit Senat 

    

E. Bach-Reinert, H.-M. Gurland, D. Hunt, C. Schulz,                                        

J. Eichkorn, G. Zander 

E. Bach-Reinert 

    

AG "Interner Stellenmarkt" (ISM)  

   

E. Westphal, D. Hunt, stellv. E. Bach-Reinert  
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Publika9onen des PR seit der Neuwahl 

Nr. 1 Mai 2016 - Der neue Personalrat stellt sich vor.  

- Kontaktdaten aller Mitglieder 

Nr. 2 Juli/August 2016 - Höhere Parkgebühren?!  

- Arbeitsschutz-Wer ist verantwortlich? 

- Teilpersonalversammlungen Pflege 

- Erhöhung der Essenspreise 

- Vorstellung der JAV 

Nr. 3 September 2016 - Schaukeldienst ade? 

- Teilpersonalversammlung in der Betriebstechnik 

- Holen aus dem Urlaub ist ein Tabu! 

- Probleme mit der Berufskleidung? 

- Überlastanzeigen bringen sowieso nichts? 

- PsychotherapeuGsche Beratungsstelle für BeschäFigte 

- Verabschiedung der Auszubildenden 

Nr. 4 Dezember 2016 - Erhöhung der Parkgebühren beschlossen 

- Gestellung HWD und Wäscherei 

- Teilpersonalversammlung HWD und Wäscherei 

- „Unfallursache Mensch“ 

- DV-Ruhezeiten-Durchbruch erzielt? 

- Arbeiten bis Mi�ernacht 

- Wohnheim soll abgerissen werden 

Nr. 5 Februar 2017 - Tarifrunde der Länder und Tarif-Info 

- „DV-Ruhezeit-Verkürzung“ befristet abgeschlossen 

- Info zum Arbeitszeitgesetz und Überstunden und Mehrarbeit 

- Leihärzte in der Anästhesie 

- Gefährdungsanzeigen der ÄrztInnen der DiagnosGschen Radiologie 

- Was macht eigentlich eine Schilder-und Lichtreklameherstellerin? 

- Gestellung HWD und Wäscherei vollzogen-PR-Mitglieder scheiden aus 

- News 
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So erreichen Sie uns: 

Persönlich: 
Unsere Büros befinden sich südlich vom 

Be�enhaus 2 in den Bürocontainern. 

Das Sekretariat erreichen Sie über den Ein-

gang D. 

 

Telefonisch: 
Unter  39-66747 

oder  39-12725 

Fax:   39-12620 

Teleli�: 142 

 

Per Email:  

personalrat@med.uni-goe,ngen.de 

 

Im Internet: 
www.personalrat.med.uni-goe,ngen.de 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Besuch des 

Personalrats ist Arbeitszeit. 

 

Bürozeiten des Personalrats: 

Montag 8 - 13 Uhr, Dienstag 13 - 15 Uhr,  

Mi�woch8 - 15 Uhr, 

Donnerstag, 8 - 15 Uhr,  

Freitag, 8 - 12 Uhr und nach Vereinbarung. 

Für die Kolleginnen und Kollegen, deren Ar-

beitsplätze weit en:ernt vom Personalratsbü-

ro liegen, gibt es zusätzlich dezentrale Sprech-

zeiten: 

Im ZOP, in der Mikrobiologie und im Versor-

gungsgebäude stehen wir jeweils einmal im 

Monat für Fragen, Probleme oder Gespräche 

zur Verfügung.  

 

Hier noch einmal die Orte und Termine aller dezentra-
len Sprechstunden: 

ZOP:  
Jeden 1. Mi�woch im Monat 

14:30 - 16:00 Uhr, Raum01.B1 315.3 (Pieper:919-2711) 

 

Mikrobiologie, Kreuzbergring 57: 
Jeden 1. Donnerstag im Monat   

14 - 16 Uhr, Raum Büro D. Hunt 

 

 

 

Dezentrale Sprechzeiten des Personalrats 

Personalrat

X.  .  .  .  .  .  .  .  .  ..
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